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Abschnitt I: Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese vom Fachbereich Physik der J.W. Goethe-Universität gemäß § 44 Abs.1 Nr.1 HHG am 

22.06.2011 beschlossene Ordnung regelt unter Berücksichtigung des European Credit Transfer 

Systems die Gestaltung des Studienverlaufs und beschreibt die Ziele und Inhalte sowie den Auf-

bau des Masterstudiengangs Computational Science. Sie nennt sämtliche zur Erreichung des 

Masterabschlusses erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen. 

(2) Für diejenigen Bestandteile des Masterstudiengangs, d.h. diejenigen Module gemäß § 11 

Abs.4, die nicht vom Fachbereich Physik angeboten werden, gelten die Prüfungsverfahrensrege-

lungen, d.h. die Melderegelungen, die Regelungen zu Prüfungsperioden und die Wiederholungs-

regelungen, der jeweiligen Ordnungen des die Module anbietenden Fachbereichs der J.W. Goe-

the-Universität in der jeweils gültigen Fassung. Wird die Aktenführung der Studien- und 

Prüfungsleistungen von Veranstaltungen und Modulen anderer Fachbereiche nicht im Prüfungs-

amt des Fachbereiches Physik durchgeführt, dann hat der oder die Studierende die erforderlichen 

Nachweise vorzulegen. 

§ 2 Zweck der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums der 

Geowissenschaften, Informatik, Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Meteorologie oder 

(Bio)Physik. Der Studiengang baut konsekutiv auf dem Bachelorstudium in einer dieser Diszipli-

nen auf.  

(2) Die Masterprüfung erfolgt kumulativ. Sie besteht aus einer Reihe von Modulprüfungen und 

einer Masterarbeit. 

(3) Durch die kumulative Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende die 

vertieften Fachkenntnisse erworben hat, die ihn oder sie befähigen, nach wissenschaftlichen 

Grundsätzen selbstständig zu arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums besteht die Möglichkeit zur Promotion. 

Für besonders geeignete Bachelorabsolventen ist ein Einstieg in die Promotion auch ohne Mas-

terabschluss möglich. Näheres regelt die Promotionsordnung. 

§ 3 Akademische Grade 

Nach bestandener Masterprüfung verleiht der Fachbereich Physik der Johann Wolfgang Goethe-

Universität den akademischen Grad „Master of Science“ in Computational Science, abgekürzt: 

M.Sc. 

§ 4 Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit bis zum Masterabschluss beträgt vier Semester. Die Fachbereiche Physik, 

Informatik und Mathematik sowie Geowissenschaften/Geographie garantieren auf der Grundlage 

dieser Ordnung ein Lehrangebot, das es Studierenden ermöglicht, die Regelstudienzeit einzuhal-

ten. 
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Abschnitt II: Ziele des Studiengangs, Studienbeginn und Zugangsvorausset-

zungen zum Studium 

§ 5 Ziele des Studiengangs 

(1) Für Forschung und Entwicklung im naturwissenschaftlich-technischen Bereich, aber auch für 

die Finanzmathematik, spielt die Bewältigung komplexer numerischer Aufgaben eine zunehmend 

wichtigere Rolle. Dazu sind, neben der Verfügbarkeit von leistungsfähigen Rechenanlagen, in 

aller Regel Kenntnisse und Fertigkeiten aus verschiedenen Disziplinen gefordert: Für sich allein 

genommen reichen weder die Beherrschung des jeweiligen fachlichen Kontextes, noch die der 

involvierten Mathematik oder die von effizienten Programmiertechniken aus. Erst das optimale 

Zusammenwirken dieser Komponenten erlaubt die Bearbeitung vieler wissenschaftlich-

technischer und finanzmathematischer Problemstellungen. Computational Science ist daher im 

gegenwärtigen Rahmen als die Kombination von mathematischer Modellbildung in einem natur-

wissenschaftlich-technischen oder finanzmathematischen Rahmen mit der computergestützten 

Simulation des Modells zu verstehen. Daher wird auf die Vermittlung der Konzepte und Model-

le, die wissenschaftlichem Rechnen vorangehen bzw. dieses erst möglich machen, ebenso viel 

Wert gelegt wie auf die von Kernkompetenzen in numerischer Mathematik und Informatik. 

(2) Ziel des Masterstudiengangs Computational Science ist es in erster Linie, Studierenden die 

Kompetenz für eine in hohem Maße computergestützte Forschungs- oder Entwicklungstätigkeit 

zu vermitteln. Aufbauend auf dem gemeinsamen Fundus an mathematisch-methodischem Wissen 

in den Grundausbildungen aller beteiligten Disziplinen sowie der fachspezifischen Ausbildung 

im Rahmen des Bachelorstudiums führt der Masterstudiengang sowohl in fachlicher als auch in 

methodischer Hinsicht an den aktuellen Stand der Forschung heran. Der Masterstudiengang 

Computational Science stärkt durch seinen interdisziplinären Charakter Forschung und Entwick-

lung an den Randgebieten der traditionellen Fächer und trägt gleichzeitig den beachtlichen Ge-

meinsamkeiten in der Ausbildung von theoretisch arbeitenden Naturwissenschaftlern und Natur-

wissenschaftlerinnen, angewandten Mathematikern und Mathematikerinnen sowie Informatikern 

und Informatikerinnen Rechnung.  

(3) Der Studiengang richtet sich insbesondere an Studierende, die sich im Anschluss an einen 

Bachelor in ihrem jeweiligen Fach auf ein Promotionsstudium in den Naturwissenschaften (ein-

schließlich der Life Sciences) oder den Fächern Wissenschaftliches Rechnen und Finanzmathe-

matik vorbereiten wollen. Der Studiengang zielt auf hochqualifizierte in- und ausländische Ba-

chelorabsolventinnen und Bachelorabsolventen ab und entwickelt auch die Basis für ein 

Promotionsstudium an der Goethe Graduate Academy.  

(4) Im Masterstudiengang Computational Science werden Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, 

die seine Absolventinnen und Absolventen zu einer beruflichen Tätigkeit beispielsweise als theo-

retische Geowissenschaftler/innen, Neurowissenschaftler/innen oder Physiker/innen bzw. ange-

wandte Mathematiker/innen oder Informatiker/innen in einem fachlich wie personell heterogenen 

Umfeld befähigen. Das Studium ermöglicht das wissenschaftliche Arbeiten insbesondere auf 

allen Feldern, in denen komplexe mathematische Modelle zur Simulation realer Strukturen oder 

Abläufe in Natur, Technik oder Gesellschaft eingesetzt werden. Durch den Studiengang wird die 

Befähigung erworben, im Bereich des wissenschaftlichen Rechnens selbstständig und verant-

wortlich beruflich tätig zu werden: Der Master in Computational Science ist nach selbstständiger 

Einarbeitung in der Lage, zur naturwissenschaftlichen und technischen Entwicklung auf seinem 

jeweiligen Fachgebiet beizutragen und den sich wandelnden Anforderungen von Beruf und Ge-

sellschaft auch im internationalen Rahmen gerecht zu werden.  

Der Studiengang Computational Science zielt auf ein aktuelles Berufsfeld von zunehmender Be-

deutung und bereitet mit einer geeigneten Kombination fachübergreifender Lehrinhalte auf dieses 

Berufsfeld vor. 
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 Der Studiengang ergänzt auf der einen Seite die grundlagenorientierte und breit angelegte 

Ausbildung von naturwissenschaftlichen Bachelorabsolventen im Rahmen des vorange-

gangenen Bachelorstudiums, indem er die Studierenden über eine Schritt für Schritt zu-

nehmende fachliche Spezialisierung an den aktuellen Stand der jeweiligen Wissenschaft 

heranführt. Er leistet diesbezüglich grundsätzlich die gleiche Fachausbildung wie ein ent-

sprechendes Masterstudium in einem der beteiligten naturwissenschaftlichen Fächer, al-

lerdings beschränkt auf den theoretischen Zweig. Auf der anderen Seite vermittelt der 

Studiengang in strukturierter Weise ausgewähltes Grundlagenwissen der numerischen 

Mathematik und Informatik und vertieft dieses speziell auf den Gebieten, die in Natur-

wissenschaft und Technik von besonderem Interesse sind. Damit wird der Tatsache 

Rechnung getragen, dass die numerische Simulation mathematischer Modelle den Alltag 

von theoretisch arbeitenden Naturwissenschaftlern in Forschung und Praxis weitgehend 

dominiert. Dementsprechend wendet sich der Studiengang zum einen an Naturwissen-

schaftler, die sich für eine anschließende Tätigkeit im Rahmen ihres Herkunftsfaches das 

moderne und häufig unverzichtbare Handwerkszeug des Scientific Computing aneignen 

wollen. 

 Auf der anderen Seite erlaubt der Studiengang Bachelorabsolventen und –absolventinnen 

aller Herkunftsfächer, insbesondere aber solchen der Mathematik und Informatik, eine 

ausgeprägte Fokussierung auf den Bereich Wissenschaftliches Rechnen, 

Algorithmenentwicklung und Hochleistungsrechnen. Dabei ist neben der reinen Metho-

denentwicklung auch die Bearbeitung eher angewandter Themen aus dem Bereich Fi-

nanzmathematik möglich. Der Studiengang bietet Bachelorabsolventen und –

absolventinnen der Mathematik und Informatik gleichzeitig die Möglichkeit, sich tiefer in 

ein naturwissenschaftliches Fach einzuarbeiten und sich damit fachspezifische Kenntnisse 

in einem zusätzlichen potentiellen Berufsfeld zu erarbeiten. 

 Durch die relativ breite methodische Ausbildung in numerischer Mathematik und Infor-

matik sowie das interdisziplinäre Curriculum wird in jedem Fall ein hohes Maß an Flexi-

bilität bei der Einsatzfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen sichergestellt. Der 

Master in Computational Science ist ein Generalist, was ihm den Quereinstieg in fachfer-

ne Berufsfelder erlaubt. Er hat erlernt, sich in kurzer Zeit zielsicher in ganz unterschiedli-

che Gebiete einzuarbeiten. Der Studiengang wendet sich daher auch an Personen, die 

primär eine methodische Ausbildung suchen, um sie anschließend in einem nicht-

naturwissenschaftlich-technischen oder mathematisch-informatorischen Umfeld zum Ein-

satz zu bringen. 

 Der modulare Aufbau ermöglicht es außerdem, einzelne Studienabschnitte im Rahmen 

von Weiterbildungsangeboten zu nutzen. 

 

(5) Der Studiengang wird partiell in englischer Sprache durchgeführt. Das englischsprachige An-

gebot erlaubt es Studierenden, ausgewählte Varianten des Studiengangs auch ohne Kenntnis der 

deutschen Sprache zu absolvieren. Der Studiengang wendet sich daher auch an internationale 

Studierende. 

§ 6  „Soft Skills“ 

Der Masterstudiengang Computational Science vermittelt den Studierenden nicht nur fachwis-

senschaftliche Kenntnisse sondern auch Fähigkeiten, die für die heutige Berufswelt wichtig sind: 

Teamarbeit: In allen Praktika, aber auch den meisten Übungen werden die Aufgabenstellungen 

jeweils von zwei Studierenden gemeinsam bearbeitet. Die Masterarbeiten werden in der Regel in 

einem Team aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen durchgeführt. Kooperation und 

Kommunikation – oft auch über Landesgrenzen hinweg – sind dabei unerlässlich. 
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Präsentation: In vielen Übungen, Seminaren und Praktika müssen die Studierenden die erarbei-

teten wissenschaftlichen Inhalte vor einem Publikum darstellen und vertreten. Die wissenschaft-

lichen Resultate der Masterarbeiten werden häufig auf nationalen und internationalen Konferen-

zen vorgetragen bzw. in Form von Postern präsentiert. Das Ausarbeiten von multimedialen 

Präsentationen gehört ebenfalls zu der Ausbildung der Studierenden. 

Projektbetreuung: Zur Erstellung der Masterarbeit arbeiten die Studierenden in Forschungspro-

jekten mit, die häufig über eingeworbene Drittmittel (DFG, EU, BMBF, Industrie) finanziert 

werden. Im Verlaufe der Vorbereitung und Durchführung der Masterarbeit erlernen die Studie-

renden die gesamte Handhabung solcher Forschungsprojekte, angefangen mit der Konkretisie-

rung der Projektidee und der Abschätzung des Bearbeitungsaufwands als Basis der Antragstel-

lung bis hin zur Abfassung eines Abschlussberichts. Auch eine adäquate Verwendung der 

verfügbaren Ressourcen, wie Forschungsgelder, Rechen- und Arbeitszeit, wird in diesem Rah-

men eingeübt. 

Fachübergreifende Sprachkompetenz: Durch ihre fachübergreifende Ausbildung verfügen die 

Absolventinnen und Absolventen über ein breites Portfolio wissenschaftlicher Terminologien 

und können damit insbesondere auch in interdisziplinären Forschungsgruppen schnell fachliche 

Kompetenz entwickeln. 

§ 7 Berufliche Perspektiven 

Für Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs Computational Science eröffnen 

sich vielfältige Berufsperspektiven in einer ganzen Reihe unterschiedlicher Wirtschaftszweige. 

Die Absolventinnen und Absolventen mit naturwissenschaftlichem Hintergrund bringen zum 

einen vertiefte Kenntnisse in ihrem jeweiligen Spezialfach mit, die in den methodisch orientier-

ten Disziplinen Mathematik und Informatik nicht oder nur in geringem Umfang angesprochen 

werden. Gleichzeitig verfügen diese Absolventinnen und Absolventen über eine breitere Metho-

denausbildung als die Absolventinnen und Absolventen traditioneller naturwissenschaftlicher 

Studiengänge. Auf der anderen Seite machen die Absolventinnen und Absolventen mit mathema-

tisch-informatorischem Hintergrund in Ihren Masterprojekten einen viel intensiveren Kontakt mit 

Anwendungsproblemen als in einem üblichen Masterstudiengang dieser Fächer. Die resultieren-

de Breite erhöht nicht zuletzt die Flexibilität der Absolventinnen und Absolventen in der Aus-

wahl ihrer Betätigungsfelder. Im Folgenden werden einige exemplarische Beispiele für diese 

Arbeitsfelder genannt: 

Chemische und pharmazeutische Industrie: Die Synthese neuartiger Materialien und insbe-

sondere pharmazeutischer Wirkstoffe (drug design) beginnt immer häufiger mit umfangreichen 

Computersimulationen, um die für die Zielsetzung geeignetsten Klassen von Verbindungen zu 

identifizieren. Verglichen mit experimentellen Studien führt die Simulation von Verbindungen 

und chemischen Prozessen zu einer Reduktion des finanziellen Aufwands, was wesentlich aus-

giebigere Studien erlaubt.  

Flugzeug- und Fahrzeugbau: Einer der aufwändigsten und kostenträchtigsten Schritte bei der 

Entwicklung neuer Fahr- oder Flugzeuge ist die Untersuchung ihrer Aerodynamik und ihrer elas-

tischen Eigenschaften. Mittlerweile werden an vielen Stellen dafür Simulationsprogramme einge-

setzt. 

Genforschung: Die Analyse des menschlichen Genoms ist ein herausragendes Beispiel für die 

massiv computergestützte Forschung im privatwirtschaftlichen Sektor. Es ist zu erwarten, dass 

der Bedarf an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in diesem Bereich in den kommenden 

Jahren noch ansteigt. 

Grundlagenforschung: In der Grundlagenforschung kommen Computersimulationen und nume-

rische Modellierungen nicht nur in den offensichtlichen, im Studiengang vertretenen Bereichen 
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der theoretischen (Bio)Physik, Hirnforschung, Geowissenschaften und Finanzmathematik zur 

Anwendung, sondern werden zum Beispiel auch zum Design komplexer Experimentaufbauten 

benötigt. Besonders qualifizierten Absolventinnen und Absolventen wird nach dem Masterstudi-

um im Rahmen einer Promotion Gelegenheit zur grundlagenorientierten Forschung gegeben. 

Versicherungswirtschaft, Banken, Investmentbanking: Sowohl im Bereich der Versiche-

rungswirtschaft als auch in Banken spielt die computergestützte Auswertung finanzmathemati-

scher Modelle eine zunehmende Rolle. Dabei steht in beiden Fällen die Simulation stochastischer 

Prozesse im Vordergrund, etwa zur Abschätzung von Schadenseintrittswahrscheinlichkeiten, bei 

der Erstellung von Risikoprofilen für Depots oder der Bewertung des Fair Value von Derivaten 

und entsprechender Absicherungsstrategien durch geeignete Gegengeschäfte. Die numerischen 

Methoden, die dabei zur Anwendung kommen, sind exakt die gleichen, die auch im naturwissen-

schaftlichen Forschungskontext benötigt werden. 

Rückversicherungswirtschaft, öffentliche Verwaltung: Für die Rückversicherungswirtschaft, 

aber auch auf der politischen Ebene, spielt die Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit von 

Katastrophen und deren Konsequenzen eine zunehmende Rolle. Das Gleiche gilt für die Klima-

entwicklung. In beiden Fällen kommt Computational Science zum Einsatz. 

Wetterdienst: Eine anspruchsvolle und aktuelle Aufgabe im Bereich Computersimulation ist die 

Vorhersage der mittel- bis langfristigen Wetterentwicklung, die Prognosezeiten von cirka 4 bis 

12 Tagen umfasst. Die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Computational Scien-

ce können auch die erforderlichen Kenntnisse für eine berufliche Tätigkeit auf dem Gebiet der 

numerischen Wettervorhersage erwerben, und zwar sowohl großskalige als auch mesoskalige 

Phänomene betreffend. 

Was die Absolventen von Computational Science für derartige Tätigkeiten qualifiziert, ist neben 

reinen Fachkenntnissen und dem ausgeprägten Verständnis komplexer technischer wie organisa-

torischer Zusammenhänge insbesondere das durch den Umgang mit den Fakten und Methoden 

einer „strengen Wissenschaft“ geschulte, weitgehend an sachlichen Erfordernissen orientierte 

Urteilsvermögen.  

Hierbei ist im Besonderen auch an ein fundiertes Urteil über die Konsequenzen und Gesell-

schaftsverträglichkeit naturwissenschaftlich-technischer Innovationen zu denken. Die Entwick-

lung eines solchen Urteilsvermögens ist wichtiges didaktisches Ziel des Masterstudiums. Die 

konsequente Verfolgung der wissenschaftsorientierten Studienziele im Zusammenhang mit einer 

bewussten Auswahl der verschiedenen möglichen Wahlpflichtmodule sollte zum Erwerb dieser 

Fähigkeiten beitragen. 

§ 8 Studienbeginn 

Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden. Über Ausnahmen entscheidet 

der Prüfungsausschuss. 

 

§ 9 Zulassung zum Masterstudiengang 

(1) Zum Masterstudiengang kann nur zugelassen werden, wer 

 die Bachelorprüfung in einem der Fächer Chemie, Geowissenschaften, Informatik, Inge-

nieurwissenschaften, Mathematik, Meteorologie, Neurowissenschaften oder (Bio)Physik 

mit einer Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern bestanden hat oder 

 einen mindestens gleichwertigen Abschluss einer deutschen Universität oder einer deut-

schen Fachhochschule mit einer Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern besitzt 
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oder 

 einen mindestens gleichwertigen ausländischen Abschluss in gleicher oder verwandter 

Fachrichtung mit einer Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern besitzt. 

Im Fall von Abschlüssen, die an einer anerkannten ausländischen Hochschule erworben wurden, 

sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 

Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaftsverträgen 

zu beachten. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, entscheidet der Prüfungsaus-

schuss. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungswe-

sen zu hören. 

Weitere Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Computational Science sind: 

a) der Nachweis des erfolgreichen Abschlusses von Mathematik-Modulen zu den Themen 

Analysis, lineare Algebra sowie gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen im 

Umfang von mindestens 18 Credit Points (CP – vergleiche § 10) entsprechend dem Eu-

ropean Credit Transfer System (ECTS). 

Darüber hinausgehende, vertiefte Kenntnisse in Mathematik sind für den Besuch vieler 

Lehrveranstaltungen des Masterprogramms erforderlich. Es wird davon ausgegangen, 

dass Studienbewerberinnen und Studienbewerber sich diese Kenntnisse auf der Basis der 

für die einzelnen Veranstaltungen im Modulhandbuch ausgewiesenen Anforderungen 

selbstständig vorab aneignen, sofern dies nicht bereits im vorangegangenen Bachelorstu-

dium erfolgt ist. 

b) der Nachweis des erfolgreichen Abschlusses von Mathematik-Modulen zum Thema Ein-

führung in die numerische Mathematik. Deren Umfang muss entweder mindestens 8 CP 

betragen oder es müssen in diesen Modulen mindestens folgende Themen abgedeckt wer-

den: 

- Rechnen mit Gleitkommazahlen, Rundungsfehler 

- Interpolation mit Polynomen und Splines 

- Quadratur 

- Lösen linearer Gleichungssysteme: LU- und QR-Zerlegungen, Kondition, Aus-

gleichsprobleme 

- Lösen nichtlinearer Gleichungen, Newton-Verfahren 

c) der Nachweis des erfolgreichen Abschlusses von Modulen zum Thema Grundlagen des 

objekt-orientierten Programmierens. 

d) Kenntnisse der Grundlagen von Datenstrukturen und Algorithmen sowie Fertigkeiten im 

Umgang mit Unix-basierten Betriebssystemen. 

Diese Kenntnisse müssen nicht nachgewiesen werden. Es wird davon ausgegangen, dass 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber sich diese Kenntnisse vorab entweder selbst-

ständig oder durch Besuch von Lehrveranstaltungen außerhalb des Masterstudiengangs 

Computational Science aneignen, sofern dies nicht bereits im vorangegangenen Bachelor-

studium erfolgt ist. 

e) je nach der von dem Bewerber oder der Bewerberin bei der Bewerbung verbindlich ge-

wählten Vertiefungsrichtung von Computational Science vertiefte Kenntnisse in der zu-

gehörigen Disziplin. Die detaillierten Anforderungen für das jeweilige Vertiefungsfach 

sind im Modulhandbuch ausgewiesen. 

Diese Kenntnisse müssen nicht im Einzelnen nachgewiesen werden. Es wird davon aus-

gegangen, dass Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ein bestimmtes Vertie-

fungsfach wählen, diese Kenntnisse im vorangegangenen Bachelorstudium erworben ha-

ben. Es ist in der Regel jedoch nachzuweisen, dass in dem dem gewählten 

Vertiefungsfach zugrunde liegenden Fachgebiet im weiteren Sinne (d.h. den Geowissen-

schaften, der Informatik, der Mathematik, den Neurowissenschaften oder der Physik) im 

Rahmen des vorangegangen Studiums mindestens 12 CP erworben wurden, wobei die un-

ter a) und b) verwendeten Module nicht mitzurechnen sind. 
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f) im Fall von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die weder deutsche noch eng-

lische Muttersprachler sind: 

(i) entweder der Nachweis ausreichender Englischkenntnisse mittels des TOEFL oder 

des IELTS. Im Fall des TOEFL-Tests wird ein score von mindestens 80 (ibt), 213 

(cbt) bzw. 550 (pbt) als ausreichend betrachtet, im Fall des IELTS wird ein score 

von mindestens 6.5 erwartet. Der Test darf nicht länger als zwei Jahre zurücklie-

gen. 

(ii) oder der Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse mittels des DSH entspre-

chend der „Ordnung der Johann Wolfgang Goethe-Universität über die Deutsche 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ in ihrer jeweils gültigen Fassung. In 

diesem Fall wird mindestens das Ergebnis DSH-2 erwartet.  

Für alle Studienbewerberinnen und Studienbewerbern: Grundkenntnisse der englischen 

Sprache. Ein Nachweis dieser Grundkenntnisse ist jedoch nicht nötig. 

 

Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 

(2) Um diesen anspruchsvollen und komplexen Zulassungsvoraussetzungen Rechnung zu tragen, 

wird im Rahmen des Zulassungsverfahrens nach Abs.3 eine verpflichtende Studienberatung vor-

gesehen. 

 

(3) Der Prüfungsausschuss (§ 15) führt ein Zulassungsverfahren unter den Studienbewerberinnen 

und Studienbewerbern auf der Basis ihrer Leistungen im vorangegangenen Bachelorstudium 

durch. Er kann hierzu Richtlinien erlassen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Zulas-

sung zum Masterstudiengang. Seine Entscheidung beruht dabei auf folgenden Kriterien: 

 

 der Gesamtnote des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses (in der Regel der Bache-

lorabschluss) – sie geht mit 60% Gewicht in die Beurteilung ein 

 der Durchschnittsnote in den gemäß Abs.1 Punkt a),b) nachgewiesenen Mathematik-

Modulen, wobei bei der Bildung des Durchschnitts die Einzelnoten mit den jeweiligen CP 

gewichtet werden – sie geht mit 20% Gewicht ein 

 der Durchschnittsnote in denjenigen Modulen des ersten berufsqualifizierenden Ab-

schlusses (in der Regel der Bachelorabschluss), die fachlich dem vom Studienbewerber 

bzw. von der Studienbewerberin gewählten Vertiefungsfach zuzurechnen sind oder dieses 

fachlich unmittelbar vorbereiten (die für Abs.1 Punkt a),b) nachgewiesenen Mathematik-

Module bleiben dabei unberücksichtigt) – sie geht mit 20% Gewicht ein 

Eine Eignung für das Masterstudium liegt vor, wenn die daraus resultierende Durchschnittsnote 

2.5 („gut“) oder besser ist. 

(4) Bei Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die sich zum Zeitpunkt der Bewerbung 

noch in einem Bachelorstudiengang nach Abs.1 befinden, kann der Prüfungsausschuss auf der 

Grundlage eines vorläufigen Notenauszugs (Transcript of Records) die vorläufige Zulassung zum 

Masterstudiengang Computational Science aussprechen, wenn mindestens 140 CP erreicht wur-

den und eine Empfehlung der Betreuerin oder des Betreuers der Bachelorarbeit vorliegt. Wird 

das Bachelorzeugnis nicht innerhalb von 12 Monaten nach der vorläufigen Zulassung dem Prü-

fungsausschuss vorgelegt, ist dies vom Prüfungsausschuss dem Studierendensekretariat zwecks 

Widerruf der vorläufigen Zulassung zum Masterstudiengang mitzuteilen. 
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Abschnitt III: Studienstruktur und –organisation 

§ 10 Studien- und Prüfungsaufbau; Module und Credit Points 

(1) Das Masterstudium ist modular aufgebaut. Ein Modul ist eine inhaltlich zusammengehörende 

Lehr- und Lerneinheit. Der Umfang an Semesterwochenstunden (SWS) der Module und ihre 

Studieninhalte sind im Modulhandbuch festgelegt. 

(2) Jedes Modul wird nach Maßgabe der Modulbeschreibung im Modulhandbuch durch eine 

Modulprüfung oder durch eine oder mehrere Studienleistungen abgeschlossen. Eine Modulprü-

fung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung zum Abschluss des Moduls, sie kann nach 

Maßgabe der Modulbeschreibung im Modulhandbuch auch aus einer Kumulation mehrerer Mo-

dulteilprüfungen bestehen. 

(3) Nach erfolgreichem Abschluss eines Moduls werden unabhängig von der für das Modul er-

zielten Note CP auf der Basis des ECTS vergeben. CP kennzeichnen den studentischen Arbeits-

aufwand für ein Modul, der in der Regel tatsächlich notwendig ist, um die jeweiligen Anforde-

rungen zu erfüllen und das Lernziel zu erreichen. Sie umfassen neben der Teilnahme an den zu 

einem Modul gehörenden Lehrveranstaltungen auch die gesamte Vor- und Nachbereitung des 

Lehrstoffs, die Vorbereitung und Ausarbeitung eigener Beiträge, die Vorbereitung auf und die 

Teilnahme an Leistungskontrollen. Ein CP entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 

30 Stunden. Für ein Vollzeitstudium sind pro Semester im Durchschnitt 30 CP vorgesehen. Die 

zu vergebenden CP sind in den Anhängen 1 und 2 sowie im Modulhandbuch angegeben. 

(4) Das Masterstudium umfasst die folgenden Pflichtmodule: 

 Modellierung und Simulation I (8 CP) 

 Modellierung und Simulation II (8 CP) 

 Hochleistungsrechnerarchitektur (6 CP) 

 Praktikum Hochleistungsrechnerarchitektur (6 CP) 

 Informatik & Mathematik im MSc Computational Science (12 CP) 

 Fachliche Spezialisierung 1 im MSc Computational Science (15 CP) 

 Fachliche Spezialisierung 2 im MSc Computational Science (15 CP) 

Die Module „Informatik & Mathematik im MSc Computational Science“ sowie „Fachliche Spe-

zialisierung 1 und 2 im MSc Computational Science“ lassen dabei eine Auswahl aus einem Kata-

log von Wahlpflichtveranstaltungen zu, im Fall der letzteren beiden Module abhängig vom Ver-

tiefungsfach. Die diesbezüglichen Wahloptionen sind in Anhang 1 und dem Modulhandbuch 

aufgeführt, wobei die Wiederholung einer bereits im Rahmen des Bachelorstudiums angerechne-

ten Lehrveranstaltung in der Regel ausgeschlossen ist.  

Falls Studierende eines oder mehrere der Pflichtmodule „Modellierung und Simulation I“, „Mo-

dellierung und Simulation II“, „Hochleistungsrechnerarchitektur“ oder „Praktikum Hochleis-

tungsrechnerarchitektur“ bereits im vorangegangenen Bachelorstudium absolviert haben, gilt 

dieses Modul bzw. gelten diese Module als erbracht. In diesem Fall muss der oder die Studieren-

de zusätzliche CP im Umfang des erbrachten Pflichtmoduls bzw. der erbrachten Pflichtmodule 

entweder im Modul „Informatik & Mathematik im MSc Computational Science“ oder in den 

unten aufgeführten Vertiefungsfächern einbringen. Die Auswahl der Module bzw. Lehrveranstal-
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tungen, die eingebracht werden, trifft der Prüfungsausschuss auf Vorschlag des oder der Studie-

renden. 

Darüber hinaus müssen Wahlpflichtmodule in einem von dem bzw. der Studierenden im Rahmen 

der Bewerbung zu wählenden Vertiefungsfach im Umfang von mindestens 20 CP absolviert wer-

den. Mögliche Vertiefungsfächer sind: 

 Wissenschaftliches Rechnen 

 Algorithmen für große Datenmengen 

 Computer Engineering 

 Computergestützte Finanzmathematik 

 Neurowissenschaften 

 Meteorologie und Klimaforschung 

 Geophysik und Kristallographie 

 Gittereichtheorie 

 Festkörperphysik 

Die Wahlpflichtmodule sind, für jedes Vertiefungsfach getrennt, aus einem Katalog frei wählbar, 

wobei die Wiederholung eines bereits im Rahmen des Bachelorstudiums angerechneten Moduls 

in der Regel ausgeschlossen ist. Wahlpflichtmodule können aus einer oder mehreren Lehrveran-

staltungen bestehen. In letzterem Fall kann das Absolvieren einer Lehrveranstaltung innerhalb 

des Moduls entweder Pflicht oder Wahlpflicht sein. Wahlpflichtmodule sollen an die aktuelle 

Forschung heranführen. Die Wahlpflichtmodule für die verschiedenen Vertiefungsfächer sind in 

Anhang 2 und dem Modulhandbuch aufgeführt. Dabei stehen die Vertiefungsfächer  

 Algorithmen für große Datenmengen 

 Computer Engineering 

 Neurowissenschaften 

 Meteorologie und Klimaforschung 

 Geophysik und Kristallographie 

 Gittereichtheorie 

 Festkörperphysik 

allen Studierenden offen, alle anderen nur Studierenden mit Deutschkenntnissen gemäß § 9 

Abs.1, Bedingung f) (ii) der weiteren Zulassungsvoraussetzungen. 

Studierende können im Laufe des Studiums einmal, auf Antrag an und Genehmigung durch den 

Prüfungsausschuss, das Vertiefungsfach wechseln. Dem Antrag auf Wechsel des Vertiefungs-

fachs muss stattgegeben werden, sofern der oder die Studierende die Zulassungsbedingungen 

gemäß § 9 Abs.1 auch für das neu gewählte Vertiefungsfach erfüllt, insbesondere die Bedingung 

e) der weiteren Zulassungsvoraussetzungen. 
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Die Masterprüfung besteht zusätzlich aus der Masterarbeit, für die ein Bearbeitungszeitraum von  

6 Monaten vorgesehen ist (entsprechend 30 CP). 

(5) Ein im Anhang 2 nicht aufgeführtes Wahlpflichtmodul kann im Einzelfall vom Prüfungsaus-

schuss als Wahlpflichtmodul zugelassen werden, wenn es in Umfang und in Anforderungen den 

nach dieser Ordnung zugelassenen Wahlpflichtmodulen vergleichbar ist. Für die Zulassung eines 

solchen ist rechtzeitig ein von einem Prüfenden oder einer Prüfenden dieses Bereichs festgelegter 

Studienplan, dem der Studiendekan oder die Studiendekanin des zuständigen Fachbereichs zuge-

stimmt hat, vorzulegen. Dieser muss entsprechend dem Modulhandbuch die für das Wahl-

pflichtmodul zu erbringenden Prüfungsleistungen (und ggf. Studienleistungen) enthalten. Ein in 

Anhang 2 nicht aufgeführtes Wahlpflichtmodul kann nur zugelassen werden, wenn es sich inhalt-

lich nicht nur geringfügig von den im Anhang geregelten Wahlpflichtmodulen unterscheidet. Um 

dem Fortschritt der Wissenschaft Rechnung zu tragen, kann ein in Anhang 2 aufgeführtes Wahl-

pflichtmodul vom Prüfungsausschuss inhaltlich angepasst werden, soweit sein Umfang und we-

sentlicher Inhalt nicht berührt werden. 

(6) Die Wählbarkeit von Wahlpflichtmodulen nach Abs.4 kann bei fehlender Kapazität durch 

Beschluss des Prüfungsausschusses eingeschränkt werden. Die Einschränkung wird den Studie-

renden unverzüglich durch Aushang am Prüfungsamt bekannt gegeben. 

Zusätzliche Vertiefungsfächer mit zugehörigen Wahlpflichtmodulen können durch Beschluss des 

Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit dem Fachbereichsrat Physik in das Curriculum auf-

genommen werden. Die Wählbarkeit von unter Abs.4 aufgeführten Vertiefungsfächern kann bei 

fehlender Kapazität durch Beschluss des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit dem 

Fachbereichrat Physik eingeschränkt werden. Die Einschränkung wird den Studierenden unver-

züglich durch Aushang am Prüfungsamt bekannt gegeben. Dabei wird gewährleistet, dass Studie-

rende, die das Studium eines von der Einschränkung betroffenen Vertiefungsfachs bereits aufge-

nommen haben, ihr Studium ordnungsgemäß abschließen können. Die Wählbarkeit von unter 

Abs.4 aufgeführten Vertiefungsfächern für Studierende, die keine Deutschkenntnisse gemäß § 9 

Abs.1, Bedingung f) (ii) der weiteren Zulassungsvoraussetzungen besitzen, kann durch Beschluss 

des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit dem Fachbereichrat Physik eingeschränkt oder 

erweitert werden. 

(7) Für jede Studierende und jeden Studierenden des Studiengangs wird beim Prüfungsamt ein 

CP-Konto eingerichtet. Im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten kann die oder der Stu-

dierende jederzeit in den Stand des Kontos Einblick nehmen. 

(8) Es ist empfehlenswert, im Verlauf des Studiums für mindestens ein Semester an einer Uni-

versität im Ausland zu studieren. Dafür können die Verbindungen der Goethe-Universität mit 

ausländischen Universitäten genutzt werden, über die in den Studienfachberatungen Auskunft 

erteilt wird. Die Anerkennung von Studiensemestern an ausländischen Universitäten und dabei 

erbrachte Leistungen erfolgt nach Maßgabe von § 22. 

(9) Die Masterprüfung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn in den Modulen gemäß Abs.4 ein-

schließlich der Masterarbeit insgesamt mindestens 120 CP nachgewiesen sind. 

(10) Die Studierenden haben die Möglichkeit, sich innerhalb des Studiengangs nach Maßgabe 

freier Plätze in weiteren als den in der Ordnung des Studiengangs vorgeschriebenen Modulen 

einer Prüfung oder Leistungskontrolle zu unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis der Prüfung 

wird bei der Bildung der Gesamtnote für Masterprüfung jedoch nicht mit einbezogen. 
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§ 11 Lehr- und Lernformen, Zugang zu Modulen, Lehrveranstaltungen mit begrenzter 

Teilnehmerzahl 

(1) Lehrveranstaltungen können in den folgenden Formen durchgeführt werden: 

 Vorlesung: Zusammenhängende Darstellung und Vermittlung von Grund- und Spezial-

wissen sowie methodische Kenntnisse durch Vortrag, gegebenenfalls in Verbindung mit 

Demonstrationen oder Experimenten. Die Lehrenden entwickeln und vermitteln die Lehr-

inhalte unter Einbeziehung der Studierenden. 

 Übung: Durcharbeitung und Vertiefung von Lehrstoffen sowie Schulung in der Fachme-

thodik und Vermittlung spezieller Fertigkeiten durch Bearbeitung und Besprechung 

exemplarischer Aufgaben. 

 Proseminar/Seminar: Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse oder Bearbeitung ak-

tueller Problemstellungen mit wissenschaftlichen Methoden durch in der Regel von Stu-

dierenden vorbereitete Beiträge, Erlernen und Einüben bzw. Vertiefen von Präsentations- 

und Diskussionstechniken. 

 Praktikum: Angeleitete Durchführung praktischer Aufgaben im experimentellen und ap-

parativen Bereich und/oder Computersimulationen; Schulung in der Anwendung wissen-

schaftlicher Untersuchungs- und Lösungsmethoden; Vermittlung von fachtechnischen 

Fertigkeiten und Einsichten in Funktionsabläufe. 

 Projekt: Erarbeitung von Konzepten sowie Realisierung von Lösungen komplexer, pra-

xisnaher Aufgabenstellungen im Team, Vermittlung sozialer Kompetenz durch weitge-

hend selbstständige Bearbeitung der Aufgabe durch die Gruppe bei gleichzeitiger fachli-

cher und arbeitsmethodischer Anleitung. 

 Exkursion: Vorbereitete Veranstaltung außerhalb der Hochschule. 

 Berufspraktikum: Erfahrung berufspraktischen Arbeitens durch aktive Teilnahme, in der 

Regel außerhalb der Hochschule (Praxisstelle) unter Anleitung vor Ort und in der Regel 

mit fachlicher und methodischer Begleitung durch eine Lehrperson. 

Diese Lehrformen können durch die Verwendung elektronischer Medien (E-Learning) ergänzt 

werden.  

(2) Die Zugangsvoraussetzungen für die einzelnen Module sind im Modulhandbuch angegeben. 

(3) Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die im Modulhandbuch im Rahmen mehrerer Module 

als mögliche Wahlpflichtoptionen aufgeführt sind, ist nur im Rahmen eines Moduls nach Wahl 

des oder der Studierenden möglich. Studien- und Prüfungsleistungen, die für eine solche Lehr-

veranstaltung erbracht wurden, können nur für ein Modul angerechnet werden.  

(4) Die Aufnahmekapazität für Praktika, Seminare und Masterarbeiten ist durch die personelle, 

räumliche und sachliche Ausstattung der anbietenden Lehreinheit begrenzt. Ist zu erwarten, dass 

die Zahl der teilnahmewilligen Studierenden die Anzahl der vorhandenen Arbeits- und Teilneh-

merplätze übersteigt, ist durch den jeweiligen verantwortlichen Veranstaltungsleiter oder die je-

weilige verantwortliche Veranstaltungsleiterin ein Anmeldeverfahren durchzuführen. Die Not-

wendigkeit der Anmeldung und die Anmeldefrist werden durch entsprechende Veröffentlichung 

in den Kommunikationsmedien (Aushang, Internet etc.) des Fachbereichs bekannt gegeben. 

Übersteigt die Zahl der angemeldeten Studierenden die Aufnahmekapazität der Lehrveranstal-

tung, prüft der Studiendekan oder die Studiendekanin auf Antrag des Lehrveranstaltungsleiters 

oder der Lehrveranstaltungsleiterin zunächst, ob eine zusätzliche Lehrveranstaltung oder ein Fe-
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rienkurs eingerichtet werden kann. Ist dies aus Kapazitätsgründen nicht möglich, ist es zur Ge-

währleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Lehrveranstaltung zulässig, nur eine be-

grenzte Anzahl der angemeldeten Studierenden aufzunehmen. Hierfür ist durch den Modulkoor-

dinator oder die Modulkoordinatorin ein Auswahlverfahren durchzuführen. Die Auswahl erfolgt 

nach der Notwendigkeit des Besuchs der Lehrveranstaltung im Hinblick auf den Studienfort-

schritt und, wenn in dieser Hinsicht gleiche Voraussetzungen gegeben sind, nach der Reihenfolge 

der Anmeldung oder durch Losentscheid. Die genauen Vergabekriterien werden vom Fachbe-

reichsrat festgelegt. Bei Pflichtveranstaltungen muss angemeldeten, aber trotz Erfüllung der Zu-

gangsvoraussetzungen nicht in die Lehrveranstaltung aufgenommenen Studierenden auf Verlan-

gen hierüber eine Bescheinigung ausgestellt werden. 

§ 12 Sprache 

(1) Das Masterstudium erfordert grundsätzlich Kenntnisse der englischen Sprache, da ein Teil 

der Wahlpflichtmodule in englischer Sprache abgehalten wird und die aktuelle Forschungslitera-

tur nahezu ausschließlich in Englisch vorliegt.  

(2) Die Masterarbeit kann nach Wahl des oder der Studierenden ohne besondere Genehmigung 

entweder in Deutsch oder in Englisch abgefasst werden. 

(3) Studierenden mit geringen oder keinerlei Deutschkenntnissen wird ein Studium in englischer 

Sprache ermöglicht. Dazu werden zu allen Pflichtmodulen, in deren Rahmen Vorlesungen in 

deutscher Sprache abgehalten werden, englischsprachige Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt, 

(auch) englischsprachige Tutorien bzw. Praktika angeboten und Prüfungen (auch) in englischer 

Sprache durchgeführt. Der Inhalt der in deutscher Sprache angebotenen Vorlesungen muss von 

den Studierenden dabei durch Selbststudium erarbeitet werden. Im Fall des Moduls Informatik & 

Mathematik im MSc Computational Science wird bei Wahlpflichtveranstaltungen im Umfang 

von mindestens 8 CP im Wintersemester und mindestens 4 CP im Sommersemester ebenso vor-

gegangen. Im Fall der Vertiefungsfächer, die internationalen Studierenden offen stehen, wird für 

eine ausreichende Zahl von Lehrveranstaltungen entweder ebenso vorgegangen oder aber die 

Veranstaltungen des Fachs werden in Englisch durchgeführt. Die Handhabung der Sprache in 

den einzelnen Modulen ist im Modulhandbuch ausgewiesen und wird den Studierenden im Rah-

men der verpflichtenden Studienberatung vor Studienbeginn gemäß § 9 Abs.2 ausführlich darge-

legt. 

 

§ 13 Studienberatung; Orientierungsveranstaltung; Vorlesungsverzeichnis 

(1) Die Studierenden haben die Möglichkeit, während des gesamten Studienverlaufs die Studien-

fachberatung des Fachbereichs aufzusuchen. Die Studienfachberatung erfolgt durch von der Stu-

diendekanin oder dem Studiendekan des Fachbereichs beauftragte Personen. Im Rahmen der 

Studienfachberatung erhalten die Studierenden Unterstützung insbesondere in Fragen der Studi-

engestaltung, der Studientechnik und der Wahl der Lehrveranstaltungen. Die Studienfachbera-

tung sollte insbesondere in Anspruch genommen werden: 

- zu Beginn des ersten Studiensemesters 

- bei Nichtbestehen von Prüfungen und bei gescheiterten Versuchen, erforderliche Leis-

tungsnachweise zu erwerben 

- bei Schwierigkeiten in einzelnen Lehrveranstaltungen 

- bei Studiengangs- bzw. Hochschulwechsel 
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(2) Neben der Studienfachberatung steht den Studierenden die Zentrale Studienberatung der Jo-

hann Wolfgang Goethe-Universität zur Verfügung. Sie unterrichtet als allgemeine Studienbera-

tung über Studiermöglichkeiten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines Studiums und berät 

bei studienbezogenen persönlichen Schwierigkeiten.  

(3) Zu Beginn der Vorlesungszeit eines jeden Semesters, in dem Studierende ihr Studium auf-

nehmen können, findet eine Orientierungsveranstaltung statt, zu der die Studienanfängerinnen 

und Studienanfänger durch Aushang oder anderweitig eingeladen werden. In dieser wird über die 

Struktur und den Gesamtaufbau des Studiengangs und über semesterspezifische Besonderheiten 

informiert. Den Studierenden wird Gelegenheit gegeben, insbesondere die Studienorganisation 

betreffende Fragen zu klären. 

(4) Jedem und jeder Studierenden wird vor Studienbeginn eine Mentorin oder ein Mentor zuge-

ordnet, der in mindestens halbjährigem Rhythmus mit dem oder der Studierenden den Fortschritt 

des Studiums und mögliche Optionen für das weitere Studium bespricht. 

(4) Die Institute der beteiligten Fachbereiche informieren regelmäßig über die möglichen The-

mengebiete für Masterarbeiten. 

(5) Der Fachbereich Physik erstellt auf der Basis der Modulbeschreibungen und der Studienver-

laufspläne für den Studiengang im Rahmen eines EDV-unterstützten Systems und/oder in Druck-

form ein kommentiertes Modul- und Veranstaltungsverzeichnis, das in der letzten Vorlesungs-

woche des vorangegangenen Semesters erscheinen soll. Es enthält insbesondere auch 

Informationen zu den Modulverantwortlichen, Hinweise auf Termine und Fristen zu Prüfungen, 

gegebenenfalls Anmeldefristen für Lehrveranstaltungen, Angaben zu den einzelnen Lehrveran-

staltungen der Module sowie zum Zugang zu den Lehrveranstaltungen für Studierende anderer 

Studiengänge. 

 

§ 14 Akademische Leitung und Modulkoordination 

(1) Die Aufgabe der akademischen Leitung der Studiengänge im Fachbereich nimmt die Studi-

endekanin oder der Studiendekan wahr. Diese Funktion kann für einen oder mehrere Studiengän-

ge auf ihren oder seinen Vorschlag vom Fachbereichsrat auf ein dort prüfungsberechtigtes Mit-

glied der Professorengruppe für die Dauer von zwei Jahren übertragen werden. Die akademische 

Leiterin oder der akademische Leiter hat insbesondere folgende Aufgaben: 

- Koordination des Lehr- und Prüfungsangebots des Fachbereichs im Zusammenwirken mit 

den Modulkoordinatoren und Modulkoordinatorinnen; 

- Erstellung und Aktualisierung von Prüferlisten; 

- Evaluation des Studiengangs; 

- Bestellung der Modulkoordinatorinnen und Modulkoordinatoren, 

(2) Für jedes Modul ernennt die akademische Leitung des Studiengangs aus dem Kreis der Leh-

renden des Moduls eine Modulkoordinatorin oder einen Modulkoordinator. Für fachbereichs-

übergreifende Module wird die Modulkoordinatorin oder der Modulkoordinator im Zusammen-

wirken mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan des anderen Fachbereichs ernannt. Die 

Modulkoordinatorin oder der Modulkoordinator muss Professorin oder Professor oder ein auf 

Dauer beschäftigtes wissenschaftliches Mitglied der entsprechenden Lehreinheit sein. Sie oder er 

ist für alle das Modul betreffenden inhaltlichen Abstimmungen und die ihr oder ihm durch die 

Ordnung des Studiengangs zugewiesenen organisatorischen Aufgaben zuständig. Die Modulko-
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ordinatorin oder der Modulkoordinator wird durch die akademische Leitung des Studiengangs 

vertreten. 

Abschnitt IV: Prüfungsorganisation 

§ 15 Prüfungsausschuss; Prüfungsamt 

(1) Für die Organisation der Masterprüfung und die durch diese Ordnung zugewiesenen Aufga-

ben sowie für die Feststellung der Zulassungsvoraussetzungen nach Maßgabe dieser Ordnung 

bildet der Fachbereichsrat des Fachbereichs Physik einen Prüfungsausschuss. Der Prüfungsaus-

schuss sorgt dafür, dass die Bestimmungen der Ordnung eingehalten werden. Die Verantwortung 

des Dekanats des Fachbereichs für die Prüfungsorganisation nach § 45 Abs.1 HHG bleibt unbe-

rührt. Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fachbereichsrat aufgrund der erfassten Prüfungsda-

ten regelmäßig, mindestens einmal jährlich, über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzei-

ten, die Nachfrage nach Modulen, die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Er gibt dem 

Fachbereichsrat Anregungen zur Reform dieser Ordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an und zwar vier Mitglieder der Gruppe 

der Professoren und Professorinnen, von denen zwei dem Fachbereich Physik angehören, je einer 

den Fachbereichen Informatik und Mathematik sowie Geowissenschaften/Geographie, ein wis-

senschaftlicher Mitarbeiter oder eine wissenschaftliche Mitarbeiterin des Fachbereichs Physik 

sowie zwei Studierende, die im Masterstudiengang Computational Science eingeschrieben sind. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden nebst einer Stellvertreterin oder einem Stell-

vertreter auf Vorschlag der jeweiligen Gruppen bzw. im Fall der Professoren und Professorinnen 

der Fachbereiche Informatik und Mathematik sowie Geowissenschaften/Geographie auf Vor-

schlag des jeweiligen Fachbereiches vom Fachbereichsrat Physik gewählt. Näheres regelt die 

Wahlordnung der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Der oder die Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses und sein oder ihr Stellvertreter oder seine oder ihre Stellvertreterin werden vom Prü-

fungsausschuss aus dem Kreis der ihm angehörenden Mitglieder oder Stellvertreter der Professo-

rengruppe gewählt. 

(4) Die Amtszeit der Professoren und Professorinnen und des wissenschaftlichen Mitglieds des 

Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die der studentischen Mitglieder des Prüfungsausschus-

ses ein Jahr. Wiederwahl der Mitglieder ist zulässig. Scheiden Mitglieder während ihrer Amtszeit 

aus, so wird für die verbleibende Amtszeit nachgewählt.  

(5) Der oder die Vorsitzende lädt zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses ein und führt bei 

allen Beratungen und Beschlussfassungen den Vorsitz. In der Regel soll in jedem Semester min-

destens eine Sitzung des Prüfungsausschusses stattfinden. Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn 

dies mindestens zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses fordern. 

(6) Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mit-

glieder, darunter der oder die Vorsitzende oder der oder die stellvertretende Vorsitzende und 

zwei weitere Mitglieder der Professorengruppe anwesend sind. Für Beschlüsse ist die Zustim-

mung der Mehrheit der Anwesenden erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

des oder der Vorsitzenden. Die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind zu protokollieren. Im 

Übrigen richtet sich das Verfahren nach der Geschäftsordnung für die Gremien der Johann Wolf-

gang Goethe-Universität. 

(7) Bei Angelegenheiten, die die Prüfung eines Mitglieds des Prüfungsausschusses betreffen, ruht 

dessen Mitgliedschaft in Bezug auf diese Angelegenheit und wird durch die Stellvertreterin oder 

den Stellvertreter wahrgenommen. Dies gilt nicht bei rein organisatorischen Sachverhalten. 
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(8) Der Prüfungsausschuss kann dem oder der Vorsitzenden die Durchführung und Entscheidung 

einzelner Aufgaben übertragen. Bei Einspruch gegen Entscheidungen des oder der Vorsitzenden 

entscheidet der Prüfungsausschuss mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses kann einzelne Aufgaben der Prüfungsorganisation an das Prüfungsamt  

delegieren. 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen be-

obachtend beizuwohnen. 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen 

unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 

durch den oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses schriftlich zur Verschwiegenheit zu 

verpflichten. 

(11) Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ist das Prüfungsamt Physik. 

(12) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses und seines oder seiner Vorsitzenden 

sind dem oder der Studierenden schriftlich mit Begründung unter Angabe der Rechtsgrundlage 

mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(13) Der Prüfungsausschuss kann Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und andere Ent-

scheidungen, die nach dieser Ordnung getroffen werden, insbesondere die Bekanntgabe der Zu-

lassung zur Prüfung, Melde- und Prüfungstermine sowie Prüfungsergebnisse unter Beachtung 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen mit rechtlich verbindlicher Wirkung öffentlich bekannt 

machen. 

§ 16 Prüfungsbefugnis; Beisitz bei mündlichen Prüfungen 

(1) Zur Abnahme von Modulprüfungen sind befugt: Mitglieder der Professorengruppe, wissen-

schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der selbständigen Wahrnehmung von Lehr-

aufgaben beauftragt worden sind, sowie Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

(§ 18 Abs.2 HHG). Privatdozentinnen und Privatdozenten, außerplanmäßige Professorinnen oder 

Professoren, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, die jeweils in den Prüfungsfächern 

eine Lehrtätigkeit ausüben, sowie entpflichtete und in Ruhestand getretene Professorinnen oder 

Professoren, die in den Prüfungsfächern eine Lehrtätigkeit ausüben, können mit ihrer Einwilli-

gung als Prüferinnen oder Prüfer bestellt werden. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen 

bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-

wertige Qualifikation besitzen.  

(2) In der Regel wird die zu einem Modul gehörende Prüfung von den in dem Modul Lehrenden 

ohne besondere Bestellung durch den Prüfungsausschuss abgenommen. Sollte eine Lehrende 

oder ein Lehrender aus zwingenden Gründen Prüfungen nicht abnehmen können, kann der Prü-

fungsausschuss eine andere Prüferin oder einen anderen Prüfer benennen. 

(3) Abschlussarbeiten, die nicht mehr wiederholt werden können, und schriftliche Prüfungsleis-

tungen, die nicht mehr wiederholt werden können, sind von zwei Prüfenden zu bewerten. Münd-

liche Prüfungen sind von mehreren Prüfenden oder von einer oder einem Prüfenden in Gegen-

wart einer oder eines Beisitzenden abzunehmen. 

(4) Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur ein Mitglied oder eine Angehörige oder ein An-

gehöriger der Johann Wolfgang Goethe-Universität bestellt werden, das oder die oder der den 

Masterabschluss oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Die Bestellung der Beisitzerin 

oder des Beisitzers erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-

ses. Sie oder er kann die Bestellung an die Prüferin oder den Prüfer delegieren. 

(5) Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
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Abschnitt V: Prüfungsvoraussetzungen und –verfahren 

§ 17 Meldung und Zulassung zur Masterprüfung 

(1) Spätestens mit der Meldung zur ersten Prüfungsleistung eines Moduls an der Johann Wolf-

gang Goethe-Universität hat die oder der Studierende einen vollständig ausgefülltes Anmelde-

formular für die Zulassung zur Masterprüfung beim Prüfungsamt einzureichen. Sofern dies nicht 

bereits mit dem Antrag auf Zulassung zum Studium erfolgt, sind dem Antrag auf Zulassung zur 

Masterprüfung insbesondere beizufügen: 

a) eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits eine Abschluss- oder Zwi-

schenprüfung im Masterstudiengang oder in einem anderen vergleichbaren Studiengang 

an einer Hochschule in Deutschland oder im Ausland endgültig nicht bestanden hat oder – 

ggf. unter Angabe von Fehlversuchen – ob sie oder er ein Prüfungsverfahren nicht abge-

schlossen hat, 

b) gegebenenfalls Nachweise über bereits erbrachte Studien- oder Prüfungsleistungen, die 

in den Studiengang eingebracht werden sollen. 

c) ein Nachweis über die Zahlung der Prüfungsgebühr. § 39  bleibt unberührt. 

(2) Zur Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer als Studierende oder Studierender an der 

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt immatrikuliert ist. 

(3) Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschuss. Die Zulas-

sung zur Masterprüfung muss versagt werden, wenn  

a) die oder der Studierende die in Abs.1 genannten Nachweise nicht erbringt; 

b) die oder der Studierende die Masterprüfung in demselben oder in einem verwandten 

Studiengang beziehungsweise Studienfach an einer Hochschule endgültig nicht bestanden 

hat oder sich in einem solchen in einem noch nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren 

oder in einer noch nicht abgeschlossenen Modulprüfung befindet. 

c) die oder der Studierende wegen der Anrechnung von Fehlversuchen gemäß § 31 Abs.4 

keine Möglichkeit mehr zur Erbringung von Prüfungsleistungen hat, die für das Bestehen 

der Masterprüfung erforderlich sind. 

Als verwandte Studiengänge beziehungsweise Studienfächer gelten Studiengänge beziehungs-

weise Studienfächer, die in einem wesentlichen Teil der geforderten Prüfungsleistungen der Mo-

dule übereinstimmen.  

(4) Über Ausnahmen in besonderen Fällen entscheidet auf Antrag der oder des Studierenden der 

zuständige Prüfungsausschuss. 

(5) Eine Ablehnung der Zulassung wird dem oder der Studierenden von der oder dem Vorsitzen-

den des Prüfungsausschusses schriftlich mitgeteilt. Sie ist mit einer Begründung und einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

§ 18 Prüfungstermine, Meldefristen und Meldeverfahren für die Modulprüfungen 

(1) Zu jeder Modulprüfung (Modulabschlussprüfung und Modulteilprüfung) hat sich die oder der 

Studierende innerhalb der Meldefrist schriftlich anzumelden; andernfalls ist die Erbringung der 

Prüfungsleistung ausgeschlossen. Die Meldung erfolgt beim Prüfer oder der Prüferin und ist dem 
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Prüfungsamt des Fachbereichs Physik weiterzureichen. Für schriftliche Prüfungen kann sie auch 

elektronisch über das Prüfungs-Softwareportal der Universität erfolgen. Im Fall der Meldung bei 

der Prüferin oder dem Prüfer stellt dieser oder diese auch die Voraussetzungen zur Zulassung 

fest. 

(2) Die oder der Studierende kann sich zu einer Modulprüfung nur anmelden, soweit sie oder er 

an der Johann Wolfgang Goethe-Universität immatrikuliert ist, zur Masterprüfung zugelassen ist 

und die entsprechende Modulprüfung noch nicht endgültig nicht bestanden hat und sofern sie 

oder er die nach Maßgabe des Modulhandbuchs für das Modul erforderlichen Leistungs- und 

Teilnahmenachweise erbracht hat. Die Leistungsnachweise können nachgereicht werden, müssen 

also bei der Anmeldung zur Modulabschlussprüfung noch nicht vorliegen, oder der Nachweis 

kann auf andere Art geführt werden. Wenn zwischen der Erbringung der letzten  Studienleistung 

des Moduls und der Modulprüfung mehr als 18 Monate liegen, so muss die Studienleistung neu 

erbracht werden. In begründeten Einzelfällen kann der Prüfungsausschuss Ausnahmen von dieser 

Regelung gewähren. Beurlaubte Studierende können keine Prüfungen ablegen. Zulässig ist aber 

die Wiederholung nicht bestandener Prüfungen während der Beurlaubung. Studierende sind auch 

berechtigt, Studien- und Prüfungsleistungen während einer Beurlaubung zu erbringen, wenn die 

Beurlaubung wegen Mutterschutz oder die Inanspruchnahme von Elternzeit oder wegen Pflege 

von nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürftigen Angehörigen oder wegen der Erfüllung einer 

Dienstpflicht nach Art. 12a des Grundgesetzes oder wegen Mitwirkung als ernannte oder gewähl-

te Vertreterin oder ernannter oder gewählter Vertreter in der akademischen Selbstverwaltung 

oder wegen eines Auslandsstudiums erfolgt ist. 

(3) Die Meldung zu einer Modulprüfung gilt als endgültig, wenn sie nicht durch schriftliche Er-

klärung bis zum Rücktrittstermin zurückgezogen wird. Meldetermine und Rücktrittstermine wer-

den durch Aushang beim Prüfungsamt rechtzeitig, spätestens vier Wochen vor dem Prüfungster-

min bekannt gegeben. Die Meldefrist endet frühestens zwei Wochen vor dem jeweiligen 

Prüfungstermin. Die Rücktrittsfrist endet frühestens eine Woche nach dem Ende der Meldefrist. 

Über eine Nachfrist für die Meldung zu einer Prüfung in begründeten Fällen entscheidet der Prü-

fungsausschuss. Wird die Anmeldung bis zum festgelegten Rücktrittstermin nicht zurückge-

nommen, wird die versäumte Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet (§ 28 

Abs.1). 

(4) Die Modulprüfungen werden im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zu den Modulen 

angeboten. Die schriftlichen Prüfungen sollen in zwei Prüfungsperioden fallen. Die erste beginnt 

eine Woche nach Ende der Vorlesungszeit des Wintersemesters und erstreckt sich bis zum Ende 

des Wintersemesters. Die zweite Prüfungsperiode besteht aus zwei Phasen: Deren erste beginnt 

eine Woche nach Ende der Vorlesungszeit des Sommersemesters und dauert drei Wochen, wäh-

rend die zweite die letzten zwei Wochen des Sommersemesters umfasst. Über Ausnahmen von 

dieser Terminregelung entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(5) Die Termine für die Modulprüfungen werden vom Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit 

den Prüferinnen und Prüfern unter Berücksichtigung von Abs.4 festgelegt und dem Prüfungsamt 

gemeldet. Das Prüfungsamt gibt den Studierenden möglichst frühzeitig, spätestens aber vier Wo-

chen nach Vorlesungsbeginn, in einem Prüfungsplan Zeit und Ort der schriftlichen Prüfungen 

sowie die Namen der beteiligten Prüferinnen und Prüfer durch öffentlichen Aushang bekannt. 

Muss aus zwingenden Gründen von diesem Prüfungsplan abgewichen werden, so ist die Neufest-

setzung des Termins nur mit Genehmigung des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit den 

Prüferinnen und Prüfern möglich. Ist für eine schriftliche Modulprüfung vier Wochen nach Vor-

lesungsbeginn noch kein Termin festgelegt, so kann der Prüfungsausschuss ihn bestimmen. 

(6) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass die Modulprüfung zu jedem Pflichtmodul mindes-

tens zweimal pro Studienjahr abgelegt werden kann. 
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§ 19 Versäumnis und Rücktritt 

(1) Eine Modulabschluss- beziehungsweise Modulteilprüfung gilt als „nicht ausreichend“ (5,0) 

bewertet, wenn die oder der Studierende zu dem sie oder ihn bindenden Prüfungstermin ohne 

triftigen Grund nicht erscheint oder von der angetretenen Prüfung ohne triftigen Grund zurück-

tritt. Gleiches gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Be-

arbeitungszeit erbracht oder als Prüfungsleistung in einer schriftlichen Aufsichtsarbeit ein leeres 

Blatt abgegeben oder in einer mündlichen Prüfung geschwiegen wurde. 

(2) Ein für den Rücktritt oder das Versäumnis gemäß Abs.1 geltend gemachter Grund muss der 

oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich schriftlich angezeigt werden. Er-

folgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der oder des Studierenden, so muss dies 

durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Das ärztliche Attest ist unverzüglich, d.h. ohne 

schuldhaftes Zögern, beim Prüfungsausschuss vorzulegen. Im Zweifelsfall kann die Vorlage ei-

nes ärztlichen Attestes eines Amtsarztes verlangt werden. Eine während der Erbringung einer 

Prüfungsleistung eintretende Prüfungsunfähigkeit muss unverzüglich bei der Prüferin oder dem 

Prüfer oder der Prüfungsaufsicht geltend gemacht werden. Die Verpflichtung zur Anzeige und 

Glaubhaftmachung der Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss bleibt unberührt. Ist die oder 

der Studierende durch Krankheit eines von ihr oder ihm allein zu versorgenden Kindes oder einer 

oder eines von ihr oder ihm notwendigerweise allein zu betreuenden pflegebedürftigen nahen 

Angehörigen (Eltern, Großeltern, Ehe- und Lebenspartner) zum Rücktritt oder Versäumnis ge-

zwungen, kann er oder sie bezüglich der Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zur 

Prüfung, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und 

die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten dieselben Regelungen in Anspruch 

nehmen, die bei Krankheit einer oder eines Studierenden selbst gelten. Ein wichtiger Hinde-

rungsgrund ist auch gegeben, wenn eine Studierende durch Nachweis Mutterschutz geltend 

macht. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 

(3) Bei anerkanntem Rücktritt oder Versäumnis werden die Prüfungsergebnisse in bereits abge-

legten Teilmodulen angerechnet. 

§ 20 Studien- und Prüfungsleistungen bei Krankheiten und Behinderungen 

(1) Im Prüfungsverfahren ist auf Art und Schwere einer Behinderung oder chronischen Erkran-

kung Rücksicht zu nehmen. Art und Schwere einer Behinderung oder Beeinträchtigung sind 

durch ein ärztliches Attest nachzuweisen; in Zweifelsfällen kann ein amtsärztliches Attest ver-

langt werden. Macht die oder der Studierende, gestützt auf das ärztliche Attest, glaubhaft, dass 

sie oder er wegen ihrer oder seiner körperlichen Behinderung oder chronischen Erkrankung nicht 

in der Lage ist, die Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so 

ist dieser Nachteil durch entsprechende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Verlängerung der 

Bearbeitungszeit oder eine andere Gestaltung des Prüfungsverfahrens, auszugleichen. Entspre-

chendes gilt für Studienleistungen. Der Nachteilsausgleich ist schriftlich zu beantragen. Der An-

trag soll spätestens mit der Meldung zur Prüfung gestellt werden. 

(2) Entscheidungen nach Abs.1 trifft die Prüferin oder der Prüfer, in Zweifelsfällen der Prüfungs-

ausschuss im Einvernehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer. 

§ 21 Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Versucht die oder der Studierende das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungs- oder Studienleis-

tung durch Täuschung oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird 

die Prüfungs- oder Studienleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Der Versuch einer 

Täuschung liegt insbesondere vor, wenn die oder der Studierende nicht zugelassene Hilfsmittel in 

den Prüfungsraum mitführt oder eine falsche Erklärung nach § 23 Abs.7 oder § 27 Abs.14 abge-

geben worden ist. Beim Vorliegen einer besonders schweren Täuschung (z. B. im Wiederho-
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lungsfall oder einer Täuschung unter Beifügung einer schriftlichen Erklärung der oder des Stu-

dierenden über die selbstständige Anfertigung einer Arbeit ohne unerlaubte Hilfsmittel) muss der 

Prüfungsausschuss die oder den Studierenden von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 

oder Studienleistungen ausschließen, so dass der Prüfungsanspruch im Studiengang erlischt. Die 

Schwere der Täuschung ist insbesondere anhand der hierfür aufgewendeten Energie, wie organi-

siertes Zusammenwirkungen und Verwendung technischer Hilfsmittel, wie Funkgeräte und Han-

dys zu werten. 

(2) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prü-

fung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder von der oder dem 

Aufsichtsführenden in der Regel nach einer Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleis-

tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) bewertet. Abs.1 Satz 3 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Hat eine Studierende oder ein Studierender durch schuldhaftes Verhalten die Teilnahme an 

einer Prüfung zu Unrecht herbeigeführt, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass die be-

treffende Prüfungsleistung als nicht bestanden („nicht ausreichend“ (5,0)) gilt. 

(4) Die oder der Studierende kann innerhalb einer Frist von 4 Wochen schriftlich verlangen, dass 

die Entscheidungen nach Abs.1 und Abs.2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 

(5) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der oder dem Studierenden unver-

züglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(6) Bei der Abfassung von Hausarbeiten, Referaten und Masterarbeiten sind die Regeln der guten 

wissenschaftlichen Praxis (§ 23 Abs.7) zu beachten. Bei Nichtbeachtung gilt Abs.1. 

§ 22 Anrechnung von Modulen und Leistungsnachweisen 

(1) Bei einem Wechsel von einem modularisierten Studiengang einer Hochschule in der Bundes-

republik Deutschland werden abgeschlossene Module angerechnet, soweit mindestens Gleich-

wertigkeit gegeben ist. Module sind gleichwertig, wenn sie bezüglich der erworbenen Lerner-

gebnisse oder Kompetenzen gleichwertig sind. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern 

eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung von Inhalt, Umfang und Anforderungen vorzu-

nehmen. Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus nicht modularisierten Studiengängen an 

deutschen Hochschulen werden als Module des Studiengangs angerechnet, wenn eine Gleichwer-

tigkeit zu diesen gegeben ist. 

 (2) Abs.1 findet entsprechende Anwendung auf die Anrechnung von Modulen aus modularisier-

ten sowie einzelnen Leistungsnachweisen aus nicht-modularisierten Studiengängen an ausländi-

schen Hochschulen. Dabei sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrekto-

renkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 

Hochschulpartnerschaftsverträgen zu beachten. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorlie-

gen, entscheidet der Prüfungsausschuss. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit ist die Zentralstel-

le für ausländisches Bildungswesen zu hören. 

(3) Studien- und Prüfungsleistungen, die während eines studienbedingten Auslandsaufenthaltes 

erworben wurden, können auch dann angerechnet werden, wenn für den Auslandsaufenthalt ein 

Urlaubssemester gewährt worden ist.  

(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können als praktische Ausbildung anerkannt wer-

den. 

(5) Als Voraussetzung für die Anrechnung kann eine ergänzende Leistung gefordert werden, ins-

besondere wenn die bisher erworbenen Kompetenzen in wichtigen Teilbereichen unvollständig 
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sind oder für das Modul im früheren Studiengang eine geringere Anzahl von CP vergeben wurde 

als im Studiengang an der Johann Wolfgang Goethe-Universität anzurechnen sind. 

(6) Maximal 60 CP der nach § 10 Abs.9 für den Masterabschluss geforderten CP können nach 

Abs.1 bis 3 angerechnet werden. Die Module „Fachliche Spezialisierung 1 im MSc 

Computational Science“, „Fachliche Spezialisierung 2 im MSc Computational Science“ und 

„Masterarbeit“ können nicht angerechnet werden. 

 (7) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten und CP – soweit die No-

tensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und nach Maßgabe dieser Ordnung in die Be-

rechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Ver-

merk „bestanden“ aufgenommen. Angerechnete Leistungen werden im Zeugnis mit Nennung der 

Ursprungsinstitution gekennzeichnet. Der Prüfungsausschuss kann bei nicht vorhandener Note 

dem Studierenden die Gelegenheit zu einer Nachprüfung geben. 

(8) Beim Wechsel des Studienfaches oder der Hochschule oder nach Studienaufenthalten im 

Ausland besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung, sofern die Voraussetzungen hierfür gege-

ben sind und die anzurechnende Leistung zum Zeitpunkt der Anerkennung nicht älter als fünf 

Jahre ist. Über die Anerkennung älterer Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungsausschuss 

unter Berücksichtigung des aktuellen Wissensstandes. Die oder der Studierende hat die für die 

Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Es besteht kein Anspruch auf die Anrech-

nung von Teilleistungen aus nicht abgeschlossenen Modulen. Bei den Anerkennungsverfahren 

werden sämtliche von der oder dem Studierenden abgelegten – sowohl die bestandenen als auch 

die nicht bestandenen – Studien- und Prüfungsleistungen, zu denen es gleichwertige Studien- und 

Prüfungsleistungen im Masterstudiengang der Johann Wolfgang Goethe-Universität gibt, berück-

sichtigt. § 31 Abs.4 findet Anwendung. 

(9) Bei Fach- oder Hochschulwechsel erfolgt auf der Grundlage der Anrechnung die Einstufung 

in das Fachsemester des Studiengangs an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. 

(10) Entscheidungen mit Allgemeingültigkeit zu Fragen der Anrechnung trifft der Prüfungsaus-

schuss, die Anrechnung im Einzelfall erfolgt durch dessen vorsitzendes Mitglied, falls erforder-

lich unter Heranziehung einer Fachprüferin oder eines Fachprüfers. Sofern Anerkennungen vor-

genommen werden, können diese mit der Auflage, bestimmte Studien- und/oder 

Prüfungsleistungen nachzuholen, verbunden werden. Auflagen und evtl. Fristen, innerhalb der 

diese zu erfüllen sind, sind der oder dem Studierenden schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

 

Abschnitt VI: Durchführung der Modulprüfungen 

§ 23 Modulprüfungen 

(1) Die Prüfung zu einem Modul besteht aus einer Abschlussprüfung, sofern die Modulbeschrei-

bung keine Modulteilprüfungen vorsieht. Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Modulteil-

prüfungen, muss jede Modulteilprüfung für sich bestanden sein (kumulative Modulprüfung). 

(2) Die Abschlussprüfung zu einem Modul bezieht sich auf den gesamten Inhalt des Moduls. Bei 

kumulativen Modulprüfungen werden in den Modulteilprüfungen die Inhalte und Methoden der 

jeweiligen Lehrveranstaltung des Modulteils geprüft. Die Prüfungsinhalte ergeben sich aus den 

Modulbeschreibungen. 
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(3) Die Prüfungsleistungen werden durch Klausurarbeiten, mündliche Prüfungen oder sonstige 

Prüfungsformen erbracht. Sonstige Prüfungsformen sind Referate mit oder ohne schriftliche 

Ausarbeitung, Hausarbeiten oder vergleichbare Formen, die eine Bewertung des individuellen 

Lernerfolges in einem Modul erlauben, z. B. computergestützte Prüfungen, die eine individuelle 

Aufgabenstellung beinhalten. 

(4) Die Formen, in denen die einzelnen Prüfungsleistungen zu erbringen sind, sind in den Modul-

beschreibungen festgelegt. Soweit die Modulbeschreibung eine Wahlmöglichkeit zulässt, muss 

der oder die Prüfende die erforderliche Festlegung treffen. Die Prüfungsform ist den Studieren-

den spätestens zu Beginn des Moduls bzw. Modulteils verbindlich mitzuteilen. 

(5) Im Fall aller Module, die internationalen Studierenden offen stehen, werden Prüfungen in der 

Regel in englischer Sprache abgenommen. Mündliche Prüfungen können in gegenseitigem Ein-

vernehmen zwischen Prüfer oder Prüferin, Beisitzer oder Beisitzerin und dem oder der Studie-

renden auch in Deutsch abgenommen werden. Schriftliche Prüfungen können in gegenseitigem 

Einvernehmen zwischen Prüfer oder Prüferin und allen für die Prüfung gemeldeten Studierenden 

ebenfalls in Deutsch abgenommen werden. Die Masterarbeit kann nach Wahl der oder des Stu-

dierenden auf Deutsch oder Englisch abgefasst werden. 

(6) Das Ergebnis einer schriftlichen Prüfungsleistung wird durch den Prüfer oder die Prüferin in 

einem Prüfungsprotokoll festgehalten, das er oder sie zusammen mit der Prüfungsarbeit dem Prü-

fungsausschuss spätestens vier Wochen nach Ablegung der Prüfung zuleitet. In das Prüfungs-

protokoll sind die Modulbezeichnung bzw. der Modulteil, die Prüfungsform, das Prüfungsdatum 

sowie die Bearbeitungszeit aufzunehmen. Weiterhin sind solche Vorkommnisse, insbesondere 

Vorkommnisse nach § 21 Abs.1 und 2 aufzunehmen, welche für die Feststellung des Prüfungser-

gebnisses von Belang sind. 

(7) Ohne Aufsicht angefertigte schriftliche Arbeiten (beispielsweise Hausarbeiten) sind von der 

oder dem Studierenden nach den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis anzufertigen. Die oder 

der Studierende hat bei der Abgabe der Arbeit schriftlich zu versichern, dass sie oder er diese 

selbstständig verfasst und alle von ihr oder ihm benutzten Quellen und Hilfsmittel in der Arbeit 

angegeben hat. Ferner ist zu erklären, dass die Arbeit noch nicht – auch nicht auszugsweise – in 

einem anderen Studiengang als Studien- oder Prüfungsleistung verwendet wurde. 

(8) Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Modulprüfungen müssen sich durch Vorlage eines amt-

lichen Lichtbildausweises ausweisen. 

§ 24 Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Mündliche Prüfungen werden von einem Prüfer oder einer Prüferin in Gegenwart eines oder 

einer Beisitzenden als Einzelprüfung oder mit Einverständnis der Prüflinge in einer Zweier-

gruppe durchgeführt. 

(2) Die Dauer der mündlichen Prüfung je Prüfling soll cirka 30 Minuten betragen, sofern im Mo-

dulhandbuch keine davon abweichende Regelung getroffen ist. Sie soll jedoch mindestens 20 

Minuten und höchstens 40 Minuten betragen. 

(3) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind von dem Beisit-

zer oder der Beisitzerin in einem Protokoll festzuhalten. Das Prüfungsprotokoll ist von dem Prü-

fer oder der Prüferin und dem Beisitzer oder der Beisitzerin zu unterzeichnen. Vor der Fest-

setzung der Note ist der Beisitzer oder die Beisitzerin unter Ausschluss des Prüflings zu hören. 

(4) Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist dem oder der Studierenden im Anschluss an die 

mündliche Prüfung bekannt zu geben und auf unverzüglich geäußerten Wunsch näher zu begrün-

den; die gegebene Begründung ist in das Protokoll aufzunehmen. 
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(5) Mündliche Prüfungen sind für Studierende, die die gleiche Prüfung ablegen sollen, hoch-

schulöffentlich. Die oder der zu prüfende Studierende kann der Zulassung der Öffentlichkeit wi-

dersprechen. Die Zulassung der Öffentlichkeit erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekannt-

gabe des Prüfungsergebnisses an die oder den zu prüfenden Studierenden. Sie kann darüber 

hinaus aus Kapazitätsgründen begrenzt werden. Zur Überprüfung der in Satz 1 genannten Vo-

raussetzungen kann die oder der Prüfende entsprechende Nachweise verlangen. 

§ 25 Klausuren und Hausarbeiten 

(1) Klausurarbeiten beinhalten die schriftliche Beantwortung einer Aufgabenstellung oder mehre-

rer Fragen. In einer Klausur soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er eigenstän-

dig in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufigen Metho-

den des Faches Aufgaben lösen oder Themen bearbeiten kann. 

(2) Den Studierenden sind die Bestehensvoraussetzungen für die Klausur spätestens bei der Auf-

gabenstellung bekannt zu geben. 

(3) Die Klausurarbeiten können bis zu 50% aus Multiple-Choice-Fragen bestehen. Machen Mul-

tiple-Choice-Fragen mehr als 25% der Aufgabenstellung aus, müssen folgende Voraussetzungen 

eingehalten werden: 

 - Die Prüfungsfragen müssen zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Die Prüfungs-

fragen müssen zweifelsfrei verstehbar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, den 

zu überprüfenden Kenntnis- und Wissensstand der Studierenden eindeutig festzustellen. 

Insbesondere darf neben derjenigen Lösung, die in der Bewertung als richtig vorgegeben 

worden ist, nicht auch eine andere Lösung vertretbar sein. Der Prüfungsausschuss hat dies 

durch ein geeignetes Verfahren sicherzustellen.  

- Erweisen sich die Aufgaben in diesem Sinne als ungeeignet, müssen sie von der Bewertung 

ausgenommen werden. Entsprechen Antworten nicht dem vorgegebenen Lösungsmuster, 

sind aber dennoch vertretbar, werden sie zu Gunsten der oder des Studierenden anerkannt. 

- Der Fragen- und Antwortkatalog ist von mindestens zwei Prüfungsberechtigten zu entwer-

fen, wobei eine oder einer der Gruppe der Professoren angehören muss. 

- Den Studierenden sind die Bestehensvoraussetzungen und das Bewertungsschema für die 

Klausur spätestens mit der Aufgabenstellung bekannt zu geben. 

- Die Klausur ist bestanden, wenn die oder der Studierende mindestens 50 % 

(Bestehensgrenze) der gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. Liegt der Ge-

samtdurchschnitt der in einer Klausur zutreffend beantworteter Fragen unter 50 %, so ist 

die Klausur auch bestanden, wenn die Zahl der von der Studierenden oder dem Studieren-

den zutreffend beantworteten Fragen die durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüfungs-

teilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer um nicht mehr als 22 % unterschreitet, die erst-

mals an der Prüfung teilgenommen haben.  

 

(4) Die Bearbeitungszeit einer Klausurarbeit soll sich am Umfang des zu prüfenden Moduls 

bzw., im Fall von Modulteilprüfungen, am Umfang der zu prüfenden Lehrveranstaltung orientie-

ren. Sie dauert 90 Minuten, sofern im Modulhandbuch keine davon abweichende Regelung ge-

troffen ist. Ausnahmen davon müssen vom Modulkoordinator oder von der Modulkoordinatorin 

genehmigt werden. Eine Klausur darf 45 Minuten nicht unterschreiten, 180 Minuten nicht über-

schreiten.   

(5) Hausarbeiten dienen dem Rekapitulieren und Vertiefen des gelernten Stoffes. In ihnen soll die 

oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er sich einen Gesamtüberblick über den Stoff 

erarbeitet hat und auf dieser Basis in der Lage ist, sich eigenständig mit Hilfe fortgeschrittener 
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Lehrbuchliteratur in Spezialgebiete einzuarbeiten. Die Bearbeitungszeiten für Hausarbeiten sind 

für jede Lehrveranstaltung in den Modulbeschreibungen festgelegt. § 26 Abs.5 Satz 4 gilt ent-

sprechend. Die Hausarbeit wird vom Prüfer ausgegeben, der das Ausgabedatum dem Prüfungs-

amt mitteilt. 

(6) Die Hausarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in einfacher Ausfertigung bei der Prüferin 

oder dem Prüfer einzureichen; im Falle des Postwegs ist der Poststempel entscheidend. Die Ab-

gabe der Hausarbeit ist durch die Prüferin oder den Prüfer aktenkundig zu machen und der Ver-

fasserin oder dem Verfasser der Hausarbeit zu bestätigen. 

(7) Klausuren und Hausarbeiten werden von einer oder einem Prüfenden schriftlich bewertet. 

Das Bewertungsverfahren der Klausuren und Hausarbeiten soll 4 Wochen nicht überschreiten. 

(8) Klausuren und Hausarbeiten sind im Falle ihrer Wiederholung von einem oder einer weiteren 

Prüfenden zu bewerten, wenn der oder die erste Prüfende sie mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-

wertet. Bei Abweichung der Noten errechnet sich die Note der schriftlichen Prüfungsleistung aus 

dem Durchschnitt der beiden Noten. 

(9) Zu einer nicht bestandenen Klausur kann der oder die Prüfende im Einzelfall eine mündliche 

Ergänzungsprüfung anbieten. Deren Bestehen ergibt eine Klausurnote von 4,0. Zu einer nicht 

bestandenen Hausarbeit kann im Einzelfall die Möglichkeit einer einmaligen Nachbesserung ein-

geräumt werden. Eine solche mündliche Ergänzungsprüfung oder Nachbesserung soll innerhalb 

von vier Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses erfolgen und gilt nicht als Wiederholung 

der Prüfung. 

(10) Im Fall von Modulteilprüfungen in Form von Klausuren können nach Wahl des oder der 

Prüfenden Leistungen aus zum Modulteil angebotenen Übungen zur Verbesserung der Note ver-

wendet werden. Hierbei dürfen die Leistungen aus den Übungen nur in einem Umfang angerech-

net werden, der 20% der zum Bestehen der Klausur notwendigen Leistungspunkte nicht über-

steigt.  

§ 26 Studienleistungen (Leistungsnachweise und Teilnahmenachweise) 

(1) Leistungsnachweise sind nach Maßgabe der Modulbeschreibung entweder Voraussetzung für 

die Zulassung zu Modulprüfungen oder für die Vergabe der für das Modul zu erwerbenden CP.  

Sie können benotet sein, die Noten für Studienleistungen gehen aber nicht in die Modulnoten ein. 

Teilnahmenachweise können für die Zulassung zu Modulprüfungen vorausgesetzt werden. Bei 

Vorlesungen gibt es keine Teilnahmepflicht. 

(2) Teilnahmenachweise dokumentieren in der Regel die regelmäßige Teilnahme an der Lehrver-

anstaltung. Die regelmäßige Teilnahme ist gegeben, wenn die oder der Studierende in allen von 

der Veranstaltungsleiterin oder dem Veranstaltungsleiter im Verlauf eines Semesters angesetzten 

Einzelveranstaltungen anwesend war. Die regelmäßige Teilnahme soll noch attestiert werden, 

wenn die oder der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen bzw. 20% der Veranstaltungs-

zeit versäumt hat, es sei denn, die oder der Lehrende legt etwas anderes fest. Im Übrigen kann die 

oder der Lehrende die Erteilung des Teilnahmenachweises von der Erfüllung von Pflichten ab-

hängig machen. Bei Versäumnis von bis zu vier Einzelveranstaltungen wegen Krankheit oder der 

Betreuung eines Kindes oder einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen oder bei Mitwir-

kung als ernannte oder gewählte Vertreterin oder genannter oder gewählter Vertreter in der aka-

demischen oder studentischen Selbstverwaltung ist der oder dem Studierenden die Möglichkeit 

einzuräumen, den Teilnahmenachweis durch Erfüllung von Pflichten zu erwerben. Teilnahme-

nachweise werden am Ende der Veranstaltungszeit durch die Lehrende oder den Lehrenden aus-

gestellt.  
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(3) Für ein Berufspraktikum ist der Nachweis der aktiven Teilnahme Voraussetzung für die Ver-

gabe der CP. Die aktive Teilnahme ist von der Ausbildungsstelle zu bescheinigen. Die Beschei-

nigung muss folgende Angaben enthalten: Bezeichnung der Einrichtung, Vorname, Nachnahme, 

Geburtsdatum, Matrikelnummer der Praktikantin oder des Praktikanten sowie die Art und Dauer 

der Tätigkeit. Über das Praktikum ist von der Praktikantin oder dem Praktikant ein Praktikums-

bericht zu erstellen. 

(4) Leistungsnachweise dokumentieren die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung. 

Sofern dies die oder der Lehrende voraussetzt, ist für einen Leistungsnachweis auch die regelmä-

ßige Teilnahme (Abs.2) an der Lehrveranstaltung erforderlich. Die erfolgreiche Teilnahme ist 

gegeben, wenn eine durch die Lehrende oder den Lehrenden positiv bewertete (nach der Modul-

beschreibung benotete oder unbenotete) individuelle Studienleistung (Abs.5) erbracht wurde. Die 

oder der Lehrende kann die Bestätigung der erfolgreichen Teilnahme an einer Lehrveranstaltung 

auch von der erfolgreichen Erbringung mehrerer Studienleistungen abhängig machen. Werden 

Studienleistungen nach Maßgabe der Modulbeschreibung benotet, gilt § 28 Abs.2. Bei Gruppen-

arbeiten muss die individuelle Leistung deutlich abgrenzbar und bewertbar sein. 

(5) Studienleistungen können insbesondere sein: 

- Klausuren 

- schriftliche Ausarbeitungen beziehungsweise Hausarbeiten 

- Referate (mit oder ohne Ausarbeitung) 

- Fachgespräche 

- Arbeitsberichte, Protokolle 

- Erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben 

- Durchführung von Versuchen 

- Computersimulationen 

- Tests 

- Literaturberichte oder Dokumentationen 

Die Anzahl der Leistungen, ihre Form sowie die Frist, in der die Leistungen zu erbringen sind, 

gibt die oder der Lehrende den Studierenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. Die Ver-

gabekriterien für den Leistungsnachweis dürfen während des laufenden Semesters nicht zum 

Nachteil der Studierenden geändert werden. Die oder der Lehrende kann den Studierenden die 

Nachbesserung einer schriftlichen Leistung unter Setzung einer Frist ermöglichen. § 25 Abs.1 

gilt entsprechend. 

(6) Klausuren sind als Studienleistung nur zulässig, wenn keine Modulabschlussprüfung für das 

Modul erfolgt. 

(7) Werden Studienleistungen schriftlich, aber nicht als Aufsichtsarbeit erbracht, sind sie mit 

einer Erklärung gemäß § 23 Abs.7 zu versehen. 

(8) Bestandene Studienleistungen können nicht wiederholt werden. Nicht bestandene Studienleis-

tungen sind unbeschränkt wiederholbar. 
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§ 27 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit dient der wissenschaftlichen Ausbildung. Mit ihr soll der oder die Studie-

rende zeigen, dass er oder sie in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Thema im 

Bereich Computational Science unter Anleitung selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden 

zu bearbeiten und darzustellen. 

(2) Der Bearbeitungszeitraum der Masterarbeit beträgt 6 Monate, entsprechend 30 CP. Die Bear-

beitungsfrist beginnt mit dem der Ausgabe des Themas folgenden Werktag. 

(3) Der Masterarbeit geht eine fachliche Spezialisierung voraus, die die Masterarbeit vorbereitet. 

Den beiden Phasen der fachlichen Spezialisierung entsprechen jeweils 15 CP. 

(4) Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Zulassung zur Mas-

terarbeit. Die Zulassung setzt voraus, dass mindestens Prüfungsleistungen im Masterstudiengang 

im Umfang von 28 CP nachgewiesen werden und zusätzlich die Module „Fachliche Spezialisie-

rung 1 im MSc Computational Science“ und „Fachliche Spezialisierung 2 im MSc 

Computational Science“ erfolgreich abgeschlossen wurden. 

(5) Die Masterarbeit kann von Mitgliedern der Professorengruppe, Hochschuldozenten oder 

Hochschuldozentinnen, Privatdozenten oder Privatdozentinnen, Nachwuchsgruppenleitern oder 

Nachwuchsgruppenleiterinnen der Fachbereiche Geowissenschaften/Geographie, Informatik und 

Mathematik sowie Physik ausgegeben und betreut werden. Im Falle externer Masterarbeiten nach 

Abs.8 kann der Prüfungsausschuss auch qualifizierte auswärtige Wissenschaftler mit der Betreu-

ung beauftragen. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Mittel zur Durchführung der Arbeit vor-

handen sind. 

(6) Dem oder der Studierenden ist Gelegenheit zu geben, ein Thema vorzuschlagen. 

(7) Für die Studierenden besteht die Möglichkeit, bei dem oder der Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses die Vergabe eines Themas für die Masterarbeit zu beantragen. Dieser oder diese 

sorgt innerhalb einer angemessenen Frist dafür, dass der oder die Studierende ein Thema und die 

erforderliche Betreuung erhält. 

(8) Die Masterarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Lehreinheit eines 

nicht am Masterprogramm beteiligten Fachbereichs der Johann Wolfgang Goethe-Universität 

oder in einer Einrichtung außerhalb der Johann Wolfgang Goethe-Universität angefertigt werden. 

In diesem Fall muss das Thema in Absprache mit einem Professor, einer Professorin, einem Ju-

niorprofessor oder einer Juniorprofessorin der Fachbereiche Physik, Informatik und Mathematik 

oder Geowissenschaften/Geographie gestellt werden. Er oder sie ist einer der Gutachter oder 

Gutachterin der Arbeit. Der externe Betreuer oder die externe Betreuerin ist der zweite Gutachter 

oder die zweite Gutachterin der Arbeit. 

(9) Die Ausgabe des Themas erfolgt durch den Betreuer oder die Betreuerin über den Vorsit-

zenden oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe und das The-

ma sind beim Prüfungsamt aktenkundig zu machen.  

(10) Das gestellte Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten beiden Monate der Bear-

beitungszeit zurückgegeben werden. Das ersatzweise, neu gestellte Thema muss sich inhaltlich 

von dem zurückgegebenen Thema wesentlich unterscheiden. Die Rückgabe eines neu gestellten 

Themas ist ausgeschlossen. 

(11) Die Abfassung der Masterarbeit kann nach Wahl des oder der Studierenden in Deutsch oder 

Englisch erfolgen. 
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(12) Weist ein Kandidat oder eine Kandidatin durch ärztliches Attest nach, dass er oder sie durch 

Krankheit an der Bearbeitung der Abschlussarbeit gehindert ist, so ruht die Bearbeitungsdauer 

während der Erkrankung. Der Prüfungsunfähigkeit des oder der Studierenden steht die Krankheit 

einer von ihm oder ihr überwiegend allein zu versorgenden Person gleich. Der oder die Vorsit-

zende des Prüfungsausschusses setzt in diesem Falle den Abgabetermin neu fest. Kann der Ab-

gabetermin aus anderen von der oder dem Studierenden nicht zu vertretenden Gründen nicht ein-

gehalten werden, so verlängert die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses einmal die 

Bearbeitungszeit, wenn die oder der Studierende dies vor dem Ablieferungstermin beantragt. 

Maximal kann eine Verlängerung um 50 % der Bearbeitungszeit eingeräumt werden. Dauert die 

Verhinderung länger, so kann die oder der Studierende von der Prüfungsleistung zurücktreten. 

(13) Die Masterarbeit ist fristgerecht in dreifacher Ausfertigung im Prüfungsamt abzugeben oder 

mittels Postweg beim Prüfungsamt einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu ma-

chen; im Falle des Postweges ist das Datum des Poststempels entscheidend.  

(14) Die Masterarbeit ist nach den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis zu verfassen. Ins-

besondere sind alle Stellen, Bilder und Zeichnungen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffent-

lichungen oder aus anderen fremden Texten entnommen wurden, als solche kenntlich zu machen. 

Die Masterarbeit ist mit einer Erklärung der oder des Studierenden zu versehen, dass sie oder er 

die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit sie ihre oder er seinen entsprechend gekennzeichneten An-

teil der Arbeit – selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und 

Hilfsmittel verfasst hat. Ferner ist zu erklären, dass die Masterarbeit, auch nicht auszugsweise, 

für eine andere Prüfung oder Studienleistung außerhalb dieses Studiengangs verwendet worden 

ist. 

(15) Die Masterarbeit ist vom Betreuer oder der Betreuerin der Masterarbeit sowie einem weite-

ren Prüfer oder einer weiteren Prüferin schriftlich zu beurteilen. Der zweite Prüfer oder die zwei-

te Prüferin wird auf Vorschlag des oder der Studierenden oder auf Vorschlag des Betreuers oder 

der Betreuerin von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt. Einer oder eine 

der Prüfenden muss Mitglied der Professorengruppe der Johann Wolfgang Goethe-Universität 

sein. Dies gilt auch, wenn die Arbeit an einer externen Einrichtung angefertigt wird und der Be-

treuer oder die Betreuerin nicht Mitglied der Fachbereiche Physik, Informatik und Mathematik 

oder Geowissenschaften/Geographie ist. 

(16) Die Bewertung der Masterarbeit soll von beiden Prüfenden spätestens sechs Wochen nach 

Einreichung erfolgen. Das Ergebnis ist dem oder der Studierenden durch das Prüfungsamt be-

kannt zu geben. Die Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Be-

urteilungen. 

(17) Wird die Masterarbeit von einem oder einer der beiden Prüfenden mit „nicht ausreichend“ 

(5,0) beurteilt, bestellt der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen dritten Prüfer 

oder eine dritte Prüferin. In diesem Fall ergibt sich die Note der Masterarbeit aus dem arithmeti-

schen Mittel der drei Beurteilungen. Sind zwei Beurteilungen „nicht ausreichend“ (5,0), ist die 

Note der Masterarbeit „nicht ausreichend“ (5,0). 

(18) Die Masterarbeit kann gemäß § 31 einmal wiederholt werden. Im Fall der Wiederholung 

kann das Thema nur dann zurückgegeben werden, wenn dies beim ersten Versuch nicht der Fall 

war.  
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Abschnitt VII: Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten, Ge-

samtnote 

§ 28 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Modulnoten 

(1) Für die Benotung der Prüfungsleistungen zu den Modulen und der Masterarbeit und für die 

Benotung von Studienleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1   =  sehr gut, für eine hervorragende Leistung; 

2   =  gut, für eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt; 

3   =  befriedigend, für eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 

4   =  ausreichend, für eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 

5   = nicht ausreichend, für eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

         nicht mehr genügt. 

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf 

Zwischenwerte angehoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei 

ausgeschlossen. 

(3) Setzt sich eine Prüfungsleistung zu einem Modul aus mehreren Teilleistungen zusammen, 

errechnet sich die Note des Moduls aus dem mit den jeweiligen CP gewichteten Durchschnitt der 

Noten der einzelnen Teilleistungen. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 

berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Entsprechendes gilt bei 

der Bewertung einer Prüfungsleistung durch mehrere Prüfende. Die Note lautet: 

 Bei einem Durchschnitt bis  einschließlich 1,5   sehr gut 

 bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 gut 

 bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 befriedigend 

 bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 ausreichend 

 bei einem Durchschnitt ab 4,1    nicht ausreichend. 

(4) Die Gesamtnote (siehe § 30) wird ergänzt durch eine ECTS-Note, die in das Diploma-

Supplement aufgenommen wird. Die ECTS-Bewertungsskala berücksichtigt statistische Ge-

sichtspunkte der Bewertung wie folgt: 

A = die Note, die die besten 10% derjenigen erzielen, die die Masterprüfung bestanden 

haben 

B = die Note, die die nächsten 25 % in der Vergleichsgruppe erzielen 

C = die Note, die die nächsten 30 % in der Vergleichsgruppe erzielen 

D = die Note, die die nächsten 25 % in der Vergleichsgruppe erzielen 

E = die Note, die die nächsten 10 % in der Vergleichsgruppe erzielen 

Die Berechnung erfolgt durch das Prüfungsamt aufgrund der statistischen Auswertung der Prü-

fungsergebnisse. Hierbei soll ein Zeitraum von 3 Jahren zugrunde gelegt werden. Damit tragfähi-

ge Aussagen möglich sind, legt der Prüfungsausschuss Mindestgrößen für die Bezugsgruppen 
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fest und bestimmt, solange sich entsprechende Datenbanken noch im Aufbau befinden, ein ge-

eignetes Verfahren zur Ermittlung der relativen Gesamtnoten. 

§ 29 Bestehen und Nichtbestehen; Notenbekanntgabe 

(1) Eine einzelne Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit der Note „ausreichend“ oder bes-

ser bewertet worden ist.  

(2) Ein Modul ist bestanden, wenn die in der Modulbeschreibung der Ordnung für den Studien-

gang vorgeschriebenen Leistungen erfolgreich erbracht wurden. 

(3) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche in der Ordnung für den Studiengang vorge-

schriebenen Module bestanden und die Masterarbeit mit mindestens „ausreichend“ bewertet 

worden ist. 

(4) Ein nicht bestandenes Wahlpflichtmodul kann ohne Nachteil durch ein alternatives Wahl-

pflichtmodul ersetzt werden. 

 (5) Die Ergebnisse sämtlicher Prüfungen werden unverzüglich unter Wahrung schutzwürdiger 

Interessen der Betroffenen und allgemeiner datenschutzrechtlicher Regelungen durch 

studiengangsöffentlichen Aushang bekannt gegeben und/oder durch das elektronische Prüfungs-

system zur Einsicht für die Studierenden vorgehalten. Abs.6 bleibt unberührt. 

(6) Über das endgültige Nichtbestehen einer Modulprüfung oder das endgültige Nichtbestehen 

der Masterarbeit ist ein schriftlicher Bescheid durch die oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses zu erteilen, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

§ 30 Gesamtnote der Masterprüfung 

Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Diese ergibt sich als mit den jeweiligen 

CP gewichtetes Mittel aller im Rahmen des Studiengangs abgelegter benoteter Modulprüfungen. 

Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen 

werden ohne Rundung gestrichen.  

Die Gesamtnote einer bestandenen Masterprüfung lautet: 

Bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5  sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 ausreichend. 

 

 

Abschnitt VII: Wiederholung, Freiversuch sowie Befristung von Prüfungen, 

Nichtbestehen der Gesamtprüfung 

§ 31 Wiederholung von Prüfungen 

(1) Bestandene Modulabschlussprüfungen oder Modulteilprüfungen können nicht wiederholt 

werden. Eine Ausnahme stellt die Wiederholung zur Notenverbesserung nach § 32 Abs.2 dar. 



Ordnung für den Masterstudiengang Computational Science 31 

(2) Nicht bestandene Modulabschlussprüfungen oder Modulteilprüfungen können höchstens 

zweimal wiederholt werden. Abweichungen davon gelten für den Freiversuch nach § 32 Abs.1. 

Weichen die Bestimmungen zur Wiederholung von Modulprüfungen bei Modulen gemäß § 1 

Abs.2 von den Regelungen dieser Ordnung ab, so gilt die Ordnung des die Module anbietenden 

Fachbereichs der J.W. Goethe-Universität in der jeweils gültigen Fassung. 

(3) Eine nicht bestandene Masterarbeit, gegebenenfalls einschließlich eines Kolloquiums, kann 

einmal wiederholt werden. Dem oder der Studierenden wird dazu ein anderes Thema ausgege-

ben. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit ist im Rahmen einer Wiederholungsprüfung 

nur zulässig, wenn die oder der Studierende bei der Anfertigung der ersten Masterarbeit von die-

ser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung ist nicht zulässig. 

(4) Fehlversuche in derselben Modulprüfung oder in inhaltlich äquivalenten Modulprüfungen 

eines anderen Studiengangs der Johann Wolfgang Goethe-Universität oder einer anderen Hoch-

schule sind anzurechnen. 

(5) Die erste Wiederholungsprüfung muss spätestens in der nächsten möglichen Prüfungsperiode 

nach § 18 Abs.4 erfolgen, die zweite Wiederholung spätestens in der darauffolgenden. 

(6) Wird die Wiederholungsfrist nicht eingehalten, gilt die Prüfungsleistung als nicht bestanden, 

§ 19 Abs.2 bleibt unberührt. Werden die Gründe für die Fristüberschreitung anerkannt, wird der 

oder dem Studierenden aufgegeben, sich zum nächsten Prüfungstermin zur Prüfung zu melden. 

(7) Für die Wiederholung von schriftlichen Prüfungsleistungen mit Ausnahme der Masterarbeit 

kann der Prüfer eine mündliche Prüfung ansetzen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann vor der zweiten Wiederholung Auflagen erteilen, wie z. B. die 

Wiederholung der zugehörigen Studienleistungen, und die Wiederholungsfrist entsprechend an-

passen. 

§ 32 Freiversuch  

(1) Im Rahmen der Masterprüfung gelten mit „nicht ausreichend“ bewertete Prüfungsleistungen 

als nicht unternommen, wenn sie studienbegleitend erstmals und spätestens zu dem im Studien-

plan vorgesehenen Semester abgelegt werden (Freiversuch). Satz 1 ist nicht auf Prüfungsleistun-

gen anzuwenden, die gemäß § 21 Abs.1 und 2 oder gemäß § 19 Abs.1 als mit „nicht ausreichend“ 

bewertet gelten. Die Masterarbeit ist davon ausgeschlossen. 

 (2) Bestandene Modulabschlussprüfungen oder Modulteilprüfungen können einmal zur Noten-

verbesserung wiederholt werden können, wobei die bessere Leistung angerechnet wird. Die Wie-

derholung muss spätestens in der jeweils nächsten Prüfungsperiode gemäß § 18 Abs.4 stattfin-

den, wenn die Prüfung dann angeboten wird, und von dieser Regelung darf höchstens zweimal 

im Masterstudiengang Gebrauch gemacht werden. 

§ 33 Befristung der Prüfungen 

Hat ein Studierender oder eine Studierende sich im Masterstudiengang innerhalb von zwei, bei 

Studienaufnahme im Sommersemester innerhalb von drei Semestern nicht 26 CP erworben, kann 

er oder sie zu einer verpflichtenden Studienberatung eingeladen werden. Handelt es sich um die 

ersten beiden Studiensemester, muss dazu eingeladen werden. Danach kann der Prüfungs-

ausschuss nach Anhörung Fristen für die weiteren Prüfungen setzen und Auflagen erteilen. 

§ 34 Endgültiges Nichtbestehen 

(1) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 
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a) eine Prüfungsleistung auch in ihrer letztmaligen Wiederholung mit „nicht ausreichend“ 

(5,0) bewertet wurde oder nach § 21 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet gilt; 

b) die Masterarbeit zum zweiten Mal mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurde oder 

gemäß § 21 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet gilt; 

c) der Prüfungsanspruch wegen Überschreiten der Wiederholungsfristen erloschen ist; 

d) nach § 33 Abs.1 festgesetzte Fristen abgelaufen oder ggf. erteilte Auflagen nicht erfüllt 

worden sind. 

(2) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, so stellt der oder die Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses einen Bescheid mit Angaben aller Prüfungsleistungen und den Gründen für das 

Nichtbestehen der Masterprüfung aus. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-

sehen und dem oder der Studierenden bekannt zu geben. 

(3)  Studierende, die die Johann Wolfgang Goethe-Universität ohne Abschluss verlassen oder ihr 

Studium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in einem anderen Studiengang fortsetzen 

und nicht zu einer Modulprüfung im Masterstudiengang angemeldet sind oder die Masterarbeit 

begonnen haben, erhalten auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise (Exmat-

rikulationsbescheinigung oder Nachweis des Studiengangswechsels) eine zusammenfassende 

Bescheinigung über die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, deren Umfang in CP und 

deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen. Die Bescheinigung muss erkennen 

lassen, dass die Masterprüfung in Computational Science noch nicht bestanden ist. 

 

Abschnitt IX: Prüfungszeugnis, Urkunde und Diploma-Supplement 

§ 35 Prüfungszeugnis 

(1) Über die bestandene Masterprüfung ist möglichst innerhalb von vier Wochen nach der letzten 

Prüfungsleistung ein Zeugnis in deutscher Sprache, sowie, auf Antrag der oder des Studierenden, 

zusätzlich auch in englischer Sprache, auszustellen. Das Zeugnis enthält die Angabe der Module 

mit den Modulnoten, das Thema und die Note der Masterarbeit, die Gesamtnote und die insge-

samt erreichten CP. Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 

unterzeichnen und mit dem Siegel der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu versehen. Das 

Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. Die No-

ten der Prüfungen nach § 10 Abs.10 (Zusatzmodule) können auf Antrag der oder des Studieren-

den zusätzlich aufgeführt werden, und zwar getrennt von den Ergebnissen der eigentlichen Mas-

terprüfung. Benotete Studienleistungen und CP können auf Antrag in einer besonderen Rubrik in 

das Zeugnis oder in eine dem Zeugnis beizufügende Anlage aufgenommen werden. 

(2) Der Prüfungsausschuss stellt auf Antrag eine Bescheinigung darüber aus, dass der erworbene 

Masterabschluss inhaltlich einem Diplomabschluss entspricht. 

§ 36 Masterurkunde 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält die oder der Studierende eine Master-

urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades 

beurkundet. Auf Antrag wird die Urkunde zusätzlich in Englisch ausgestellt. 

(2) Die Urkunde wird von der Studiendekanin oder dem Studiendekan des Fachbereichs sowie 

der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Jo-

hann Wolfgang Goethe-Universität versehen. 
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(3) Der akademische Grad darf erst nach Aushändigung der Urkunde geführt werden. 

§ 37 Diploma-Supplement 

Mit dem Zeugnis und der Urkunde wird ein Diploma-Supplement in Deutsch und Englisch ent-

sprechend den Regelungen zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulkonferenz in der 

jeweils geltenden Fassung ausgestellt. 

 

Abschnitt X: Ungültigkeit der Masterprüfung, Prüfungsakten, Einsprüche 

und Widersprüche, Prüfungsgebühren 

§ 38 Ungültigkeit von Prüfungen, Behebung von Prüfungsmängeln 

(1) Hat die Absolventin oder der Absolvent bei einer Prüfung eine Täuschungshandlung began-

gen und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses bekannt, hat der 

Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbrin-

gung die Absolventin oder der Absolvent getäuscht hat, entsprechend zu berichtigen und die Prü-

fung ganz oder teilweise für ungültig zu erklären. 

(2) Hat die Absolventin oder der Absolvent die Zulassung zu einer Prüfung durch eine Täu-

schungshandlung oder in anderer Weise vorsätzlich zu Unrecht erwirkt und wird dieser Mangel 

erst nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses bekannt, entscheidet der Prüfungsausschuss 

nach den Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) in der je-

weils gültigen Fassung über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 

Absolventin oder der Absolvent hierüber täuschen wollte und wird dieser Mangel erst nach Aus-

händigung des Prüfungszeugnisses bekannt, wird er durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 

(4) Vor einer Entscheidung nach Abs.1 oder 2 ist der Absolventin oder dem Absolventen Gele-

genheit zur Äußerung zu geben. 

(5) Die Berichtigung von Prüfungsnoten oder die Annullierung von Prüfungsleistungen ist der 

Absolventin oder dem Absolventen unverzüglich schriftlich mit der Angabe der Gründe bekannt 

zu geben. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Das Prüfungsamt hat 

das unrichtige oder zu Unrecht erteilte Zeugnis sowie das Diploma-Supplement und die Master-

urkunde unverzüglich einzuziehen. Gegebenenfalls sind neue Urkunden auszustellen. 

(6) Eine Entscheidung nach Abs.1 oder Abs.2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum 

des Zeugnisses ausgeschlossen. 

§ 39 Prüfungsgebühren 

(1) Sofern das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität die Erhebung von Prüfungs-

gebühren aussetzt, finden die Absätze 2 und 3 keine Anwendung. 

(2) Die Prüfungsgebühren für die Masterprüfung einschließlich der Masterarbeit betragen insge-

samt 100,- Euro. 

(3) Die Prüfungsgebühren werden in zwei hälftigen Raten fällig, und zwar die erste Rate bei der 

Beantragung der Zulassung zur Masterprüfung, die zweite Rate bei der Zulassung der Masterar-

beit. Die Entrichtung der Prüfungsgebühren ist beim Prüfungsamt nachzuweisen. 
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(4) Durch Beschluss des Fachbereichsrates des Fachbereichs Physik kann auf die Erhebung der 

Gebühren verzichtet werden. 

§ 40 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach jeder Modulprüfung und nach Abschluss des gesamten Prüfungsverfahrens wird der 

oder dem Studierenden auf Antrag Einsicht in ihre oder seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die 

darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist bei der oder 

dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort 

und Zeit der Einsichtnahme. 

(2) Die Prüfungsakten sind vom Prüfungsamt des Fachbereichs Physik zu führen. Maßgeblich für 

die Aufbewahrungsfristen von Prüfungsunterlagen ist § 20 der Hessischen Immatrikulations-

verordnung (HimmaVO). 

§ 41 Einsprüche und Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren 

und gegen Prüfungsentscheidungen 

(1) Gegen Entscheidungen der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ist Einspruch 

möglich. Er ist bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses innerhalb von vier Wo-

chen einzulegen. Über den Einspruch entscheidet der Prüfungsausschuss mit der Mehrheit seiner 

Mitglieder. Hilft er dem Einspruch nicht ab, erlässt er einen begründeten Ablehnungsbescheid, 

der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(2) Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren und gegen Prüfungsentscheidungen sind, sofern 

eine Rechtsbehelfsbelehrung erteilt wurde, innerhalb eines Monats, sonst innerhalb eines Jahres 

nach Bekanntgabe bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (Prüfungsamt) einzu-

legen und schriftlich zu begründen. Hilft der Prüfungsausschuss, nach Stellungnahme der betei-

ligten Prüferinnen und Prüfer, dem Widerspruch nicht ab, erteilt die Präsidentin oder der Präsi-

dent der Johann Wolfgang Goethe-Universität einen begründeten Widerspruchsbescheid, der mit 

einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

 

Abschnitt XI: Schlussbestimmungen 

§ 42 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im UniReport aktuell der Johann Wolf-

gang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Satzungen und Ordnungen) in Kraft. Die Ordnung 

für den Masterstudiengang Computational Science der Johann Wolfgang Goethe-Universität vom 

25.09.2006 tritt gleichzeitig außer Kraft. Studierende, die unter Geltung der Ordnung vom 

25.09.2006 das Masterstudium aufgenommen haben und dieses bei Inkrafttreten der neuen Ord-

nung noch nicht abschließen konnten, können das Masterstudium nach den Regelungen der Ord-

nung vom 25.09.2006 fortsetzen. Ein Anspruch auf die Aufrechterhaltung des in der Ordnung 

vom 25.09.2006 vorgesehenen Curriculums besteht dabei nicht. Vielmehr sind Studierende, die 

ihr Studium nach den Regelungen der Ordnung vom 25.09.2006 abschließen möchten, im Fall 

von nicht fortgeführten Lehrveranstaltungen des in der Ordnung vom 25.09.2006 vorgesehenen 

Curriculums darauf verwiesen, inhaltlich gleichwertige Lehrveranstaltungen in den beteiligten 

Fächern im Rahmen der Modulstruktur der Ordnung vom 25.09.2006 zu absolvieren: Die inhalt-

lich gleichwertigen Lehrveranstaltungen ersetzen dabei lediglich die nicht fortgeführten Lehrver-

anstaltungen der Ordnung vom 25.09.2006, die Leistungsanforderungen der Ordnung vom 

25.09.2006 bleiben jedoch bestehen. Alternativ kann Studierenden, die unter Geltung der Ord-

nung vom 25.09.2006 das Masterstudium aufgenommen haben und dieses bei Inkrafttreten der 
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neuen Ordnung noch nicht abschließen konnten, auf Antrag vom Prüfungsausschuss gestattet 

werden, ihr Studium nach den Regelungen der vorliegenden Ordnung fortzusetzen. 
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Anhang 1: Pflichtmodule 

Modul Veranstaltung SWS CP Benotet? 

1. Fachsemester 

B-SIM1 Modellierung und Simulation I V4+P2 8 Ja 

M-HL Hochleistungsrechnerarchitektur V3+Ü1 6 Ja 

I+M Nach Wahl aus Katalog (siehe unten)  6–10  Ja 

2. Fachsemester 

M-SIM2 Modellierung und Simulation II V4+P2 8 Ja 

M-HL-PR Praktikum Hochleistungsrechnerarchitektur P4 6 Nein 

I+M Nach Wahl aus Katalog (siehe unten)  2–6  Ja 

3. Fachsemester 

SPEZ1 Je nach Vertiefungsfach (siehe unten)   15 Nein 

SPEZ2 Je nach Vertiefungsfach (siehe unten)  15 Nein 

4. Fachsemester 

MA Masterarbeit  30 Ja 

 

 

Die Wahlpflichtalternativen des Moduls Informatik & Mathematik im MSc Computational 

Science (I+M) sind: 

Veranstaltung SWS CP 

Statistik V2+Ü1 4 

Differentialgleichungen V4+Ü2 8 

Lineare Partielle Differentialgleichungen V4+Ü2 8 

Einführung in die lineare Funktionalanalysis V4+Ü2 8 

Dynamische Systeme V2+Ü1 4 

Numerik von Differentialgleichungen  V4+Ü2 8 

Numerik Partieller Differentialgleichungen  V4+Ü2 8 

Stochastische Numerik  V2+Ü1 4 

Monte-Carlo Methoden  V2+Ü1 4 

Semidefinite Optimierung  V2+Ü1 4 

Quadraturverfahren V2+Ü1 4 

Non-autonomous Dynamical Systems V2+Ü1 4 

Numerische Dynamik  V4+Ü2 8 

Symbolisches Rechnen mit Gröbnerbasen  V4+Ü2 8 

Human Computer Interaction  V2+Ü2 6 

Zusatzpraktikum Modellierung & Simulation I P2 4 

Zusatzpraktikum Modellierung & Simulation II P2 4 

 

 

Die Wahlpflichtalternativen des Moduls Fachliche Spezialisierung 1 im MSc Computational 

Science (SPEZ1) sind, abhängig vom gewählten Vertiefungsfach: 



Ordnung für den Masterstudiengang Computational Science 37 

Veranstaltung Vertiefungsfach SWS CP 

Fachliche Spezialisierung sonst 3 Mon. 15 

Modellierung & Simulation III Wissenschaftliches Rechnen V4+P4 15 

 

 

Die Wahlpflichtalternativen des Moduls Fachliche Spezialisierung 2 im MSc Computational 

Science (SPEZ2) sind, abhängig vom gewählten Vertiefungsfach: 

Veranstaltung Vertiefungsfach SWS CP 

Erarbeiten eines Projekts sonst 3 Mon. 15 

Modellierung & Simulation in der Industrie Wissenschaftliches Rechnen V3+Ü1 6 

Spezielle Themen des wissenschaftlichen 

Rechnens 

Wissenschaftliches Rechnen V2+Ü2 6  

Projektpraktikum Modellierung und Simu-

lation 

Wissenschaftliches Rechnen P6 15 

Ausgewählte Themen der Modellierung 

und Simulation 

Wissenschaftliches Rechnen S2 5  

Modellierung der Signalverarbeitung in 

Neuronen 

Wissenschaftliches Rechnen S2 5  

Modellierung von Diffusion und Transport 

in Biogewebe 

Wissenschaftliches Rechnen S2 5  

Numerische Strömungsmechanik Wissenschaftliches Rechnen S2 5  

Seminar Computational Finance Wissenschaftliches Rechnen S2 5  
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Anhang 2: Vertiefungsfächer und Wahlpflichtmodule 

1) Wissenschaftliches Rechnen 

Modul/Veranstaltung SWS CP 

Modellierung und Simulation in der Industrie V3+Ü1 6  

Spezielle Themen des wissenschaftlichen Rechnens V2+Ü2 6  

Projektpraktikum Modellierung und Simulation P6 15 

Ausgewählte Themen der Modellierung und Simulation S2 5  

Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen S2 5  

Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe S2 5  

Numerische Strömungsmechanik S2 5  

Seminar Computational Finance S2 5  
 

 

2) Algorithmen für große Datenmengen 

 

Modul/Veranstaltung SWS CP 

Parallel and Distributed Algorithms V3+Ü2 8  

Effiziente Algorithmen V4+Ü2 9  

Approximationsalgorithmen V3+Ü2 8 

Algorithm Engineering 1 V3+Ü2 8  

Algorithm Engineering 2 V3+Ü2 8  

Visualisation V2+Ü2 6 

Praktikum Experimentelle Algorithmen P4 8  

Aktuelle Themen im Algorithm Engineering S2 5  

Seminar Algorithmen und Komplexität S2 5  
 

 

3) Computer Engineering 

 

Modul/Veranstaltung SWS CP 

Einführung in Verteilte Systeme V3+Ü2 8  

Systemverifikation V3+Ü1 6  

Rechnerarchitektur (Computer Architecture) V3+Ü1 6 

Eingebettete Systeme V3+Ü1 6  

Rechnergestützte Entwurfsverfahren in der Mikroelektronik (Electronic De-

sign Automation) 

V3+Ü1 6  

 

 

4) Rechnergestützte Finanzmathematik 

 

Modul Veranstaltung SWS CP 

RFM1 Numerik von Differentialgleichungen V4+Ü2 8  

RFM1 Computational Finance V4+Ü2 8  

RFM1 Quadraturverfahren V2+Ü1 4 

RFM1 Seminar Numerische Verfahren in der Finanzmathematik I S2 4 

RFM2 Einführung in die Stochastische Finanzmathematik V2+Ü1 4  

RFM2 Inverse Probleme in der Finanzmathematik V2+Ü1 4  

RFM2 Numerische Verfahren in der Finanzmathematik V2+Ü1 4  

RFM2 Numerik Partieller Differentialgleichungen V2+Ü1 4  

RFM2 Stochastische Numerik V2+Ü1 4  
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RFM2 Seminar Numerische Verfahren in der Finanzmathematik II S2 4  
 

 

5) Neurowissenschaften 

 

Modul Veranstaltung SWS CP 

THNEU1 Theoretical Neuroscience V2 3  

VMLEARN Machine Learning V2+Ü2 6  

VCADS Complex Adaptive Dynamical Systems V4+Ü2 8 

THNEU2 Methods for the Study of Complex Systems V2+Ü1 4  

THNEU2 Reinforcement Learning V2 3  

THNEU2 Unsupervised Learning V2 3  

THNEU2 Visual System: Neural Structure, Dynamics and Function V2 3  

THNEU2 Brain Dynamics V2 3 

THNEU2 Nonlinear Dynamics and Complex Systems V2+Ü2 4 

THNEU2 Systems Neuroscience S2 4  

M-CONS Computational Neuroscience V4+Ü2 8 

B-AS1 Adaptive Systeme I V2+Ü1 5 

M-AS2 Adaptive Systeme II V2+Ü1 5 

M-NEURO-S Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen S2 5 
 

 

6) Meteorologie und Klimaforschung 

 

6.a) Module für Studierende ohne BSc in Meteorologie oder äquivalentem Abschluss 

 

Modul Veranstaltung SWS CP 

EMETA Allgemeine Meteorologie V3+Ü2 6 

EMETA Allgemeine Klimatologie V2+Ü1 4  

EMETB Atmospheric Dynamics 1 V2+Ü2 5  

EMETB Atmospheric Dynamics 2 V2+Ü2 5  
 

6.b) Module für Studierende mit BSc in Meteorologie oder äquivalentem Abschluss 
 

Modul Veranstaltung SWS CP 

FATDYN Fortgeschrittene Theorie der Atmosphärendynamik und des Klimas 

1 

V2+Ü2 5  

FATDYN Fortgeschrittene Theorie der Atmosphärendynamik und des Klimas 

2 

V2+Ü2 5  

KLIMA Klimasystemmodellierung V2+Ü2 5  

KLIMA Regionale Klimaprozesse V2+Ü2 5 
 

 

7) Geophysik und Kristallographie 

Die Module GEO1B/2A werden in geraden Jahren angeboten, die Module GEO1A/2B in unge-

raden. Bei Studienbeginn in ungeraden Jahren sind daher die Module GEO1A/1B zu durchlaufen, 

bei Studienbeginn in geraden Jahren die Module GEO2A/2B. 

 

7.1) Studienbeginn in ungeraden Jahren 

 

Modul Veranstaltung SWS CP 

GEO1A Seismologie und Struktur des Erdkörpers V3 4  
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GEO1A Kristallographie/Kristallchemie V3 4  

GEO1A Geodynamik: Plattentektonik und Rheologie V2+Ü1 4 

GEO1A Numerische Methoden in der Geodynamik V2+Ü1 4  

GEO1B Kristallchemie V2 4  

GEO1B Kristallphysik V2 4  

GEO1B Moderne Methoden der Mineralphysik V2 4  

GEO1B Figur und Schwerefeld der Erde V2+Ü1 4 

GEO1B Inversion geophysikalischer Daten V3 4  

GEO1B Modellieren aktueller geophysikalischer Probleme mit COMSOL Ü4 4 
 

7.2) Studienbeginn in geraden Jahren 
 

Modul Veranstaltung SWS CP 

GEO2A Kristallographie/Kristallchemie V3 4  

GEO2A Statistische Methoden V2+Ü1 4  

GEO2A Digitale Signalverarbeitung 1: Fourier Methoden V3 4 

GEO2A Geodynamik: Fluidtransport und Wärmetransport V2+Ü1 4 

GEO2A Numerische Methoden in der Geodynamik V2+Ü1 4  

GEO2A Magnetotellurik V2+Ü1 4  

GEO2B Kristallchemie V2 4  

GEO2B Kristallphysik V2 4  

GEO2B Moderne Methoden der Mineralphysik V2 4  

GEO2B Digitale Signalverarbeitung 2: Filterverfahren V3 4 

GEO2B Magnetismus der Erde V3 4  

GEO2B Modellieren aktueller geophysikalischer Probleme mit COMSOL Ü4 4 
 

 

 

8) Gittereichtheorie 

 

Modul/Veranstaltung SWS CP 

Einführung in die Quantenfeldtheorie und Standardmodell der Elementarteil-

chenphysik 

V8+Ü2 8  

Fortgeschrittene Quantenfeldtheorie und Quantenchromodynamik V8+Ü2 8 

Gittereichtheorie V2+Ü1 4  

Quantum Theory on the Lattice V2+Ü1 4  

Statistische Physik und kritische Phänomene V3+Ü1 6 
 

 

9) Festkörperphysik 

 

Modul/Veranstaltung SWS CP 

Einführung in die Theoretische Festkörperphysik V3+Ü2 6  

Höhere Theoretische Festkörperphysik V3+Ü2 6  

Statistische Physik und kritische Phänomene V3+Ü1 6 

Ultrakalte Quantengase V4+Ü2 8 

Theoretische Quantenoptik V4+Ü2 8 

Vielteilchenphysik V4+Ü2 8 

Introduction to Quantum Many-Particle Theory V2 3  

Quantum Molecular Dynamics V3 5 

Density Functional Theory V3 5 
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Der gleichzeitige Erwerb von CP in den Modulen Vielteilchenphysik und Introduction to Quan-

tum Many-Particle Theory ist ausgeschlossen. Letzteres Modul dient der Vorbereitung auf die 

Module Quantum Molecular Dynamics und Density Functional Theory. 

 


